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bleimlcliallung und Uierialnesnlan
Nach der Machtergreifung wurden zahlreiche Volks-

genossen, Organisationen und Verbände ,«,gl-eichge-
schaltet«. Viele haben diese Gleichschaltung zu-
erst nicht verstehen können. So· mancher SA.-Ka-
merad, der in der Kampfzeit für den Sieg der Bewe-
gung geblutet hatte, sah in der Gleichschaltung ani-
fänglich eine Ungerechtigkeit Wir wissen heute. daß
manches dem Scheine nach Ungerechtigkeit ist, in
Wirklichkeit aber eine Selbstverständlichkeit, die beim
Nationalsozialismus zutiefst in der Weltanschauung
selbst verankert ist.
Am 8. November sagte der Führer im Vürgerbräusi

Keller in München, daß er besonders gmälücklich darüber
ist, die .Wehrmacht in das nationalsozialistische deut-
sche Volk eingebaut zu «
haben. Er hat es vier-
mieden,« die Reichs-
mehr, die in ihrer in-
neren Struktur für
das nationalsozialistische
Deutschland nicht taug- «
lich war, zu zertrüm-
mern und nach der Zer-
trümmerung erst eine-
Wehrmacht auszubauen-, .
die der nationalsoziali-
stischen Volksgestaltung '

entspricht. Dadurch sind
unendliche Werte er» »
spart worden, dadurch
ist aber auch das In-
strument unserer Wehr-·
haftigkeit mit einer
verblüffendenSchnellig- -
keit zu einem tauglich-en
Instrument des natio- J-
sozialistischsen deutsch-en «
Volkes geworben.

Aehnlich steht es mit
der Gleichschaltung,
der-en Begründung in
der Erkenntnis der
biologisch gewachsenen
«Volksgemeinschaft als
eines natürlichen Or-
ganismus liegt. Eine Staatsaussassung. die in
der Staatsorganisation das Höchste sieht, könnte
eine Gleichschaltung nicht verstehen und auch nicht

——vertragen. Unsere Auffassung über die von Gott ge-
» schafiene Gemeinschaft des Volkes als lebendiger Or-
gamsmus mußte den Weg zur Gleichschaltung fin-
den, denn es ind ia auch diejenigen Volks-genossens-
die zwar geistig vorher nicht in die sdeenwelt des

des Deutschen

liakl Jeleny .1-
An den Folgen einer Gallenblasenerkrankung

starb der frühere Vizepriisident des Reichsstandes

des Deutschen Handwerks, Hauptschriftleiter und
Verleger KarlZeleny im 39. Lebensjahr.

Zelenh wurde auf Grund seiner besonderen

Kenntnifseund erfolgreichen

am deutschen Handwerk Anfang 1932 in die "L
Hauptabteilung für Handwerk und Gewerbe der "

Reichstang 5er NSDAP. berufen. Er grünbete -·
· Isdie später zum amtlich-en Organ des Neichsstandes

Handwerks

,,Dentsches Handwerk-S Nach der Machtergreifung
im Jahre 1933 wurde Zeleny zum Gleichschal-
tungskommissar für das gesamte deutsche-Hand-

werk berufen. Am 3. Mai 1.933 erfolgte seine Er-»
nennng zum Vizepriisidenten des« neugegründe- »

ten Neichsstandes, womit er bis Januar 19321 die.
Führung des deutschen Handwerks übernahm. ' « 

Nationalsozialismus hinein gefunden hatten. biolo-
gisch betrachtet durchaus Volksgenosfen wie die alten
Kämpfer um das Dritte Reich. Der Führer hat sich
vor 16 Jahren nicht mit sieben Mann begnügt, son-.
dern schuf die Millionenbewegung. Wir durften uns
nicht mit der Machtergreifung an sich begnügen. fon-
dern mußten aus der Millionenbewegung, welche die
Macht ergriffen hatte, das Volk schlechthin gestalten.
In unserem Handwerk kann man d: e Wahrnehmung

machen, daß zahlreiche gleichgeschaltete Volksgenossen
heute Aationalsozialisten geworden sind. Und zwar
nicht solche, die sich an eine äußere Rahmenfassung
——- sei es in den Organisationen, sei es im Auftreten,
im Gruß oder sonstwie —— gewöhnt haben, sondern

solche, die heute seelisch
.und geistig von dem

, - Sinn und der-Lebens-
· kraft . des Nationalw-
zialismus durchdrungen
sind.
Es soll nicht abge-

leugnet werben, daß bei
anderen Volksgenossen

sdie Gleichschaltung bis-s
her nur eine äußerliche
Gewöhnung war. In
der kurzen Zeit seit der
sMachtergreisnng ist so.
viel auf dem Wege zur
wahren Volksgemeins
schaft erreicht warben,
daß wir billigerweise
mehr nicht verlangen
konnten. Wir müssen
aber darauf achten, daß
aus· der Gewöhnung
nichtseine Gleichgültig-—-
keit wird, daß die

. .Gleichschaltung nicht zu
einer . gedankenlosen

. Verwendung äußerlicher
Merkmale wird,s sons-
dern daß das seelische

— und geistige Leben un-
serer Volksgenossen ver-

tieft und geläutert wird. Im Zusammenhang mit dem
Vierjahresplan erwächst uns im Handwerk eine be-
sonders schöne, wenn auch schwere Aufgabe Wie
schon wiederholt in „Schlesiens Handwerkk betont
sind die Aufgaben des Handwerks nicht bis zur letzten
Konsequenz gleichlaufend mit denen der übrigen Wirt-
schaft, sondern ahnebn mehr denen des Reichsnährs
standes. Der erste Vierjahresplan umfaßte die großen

Tätigkeit im Dienste

erklärte Zeitschrift
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Gedietse des Arbeitseinsatzses und der Nährproduktion
Wenn der Führer bezüglich der Nährproduktion in
seiner Aürnberger Proklamation gesagt hat, daß die
landwirtschaftliche Produktion nunmehr nach Abschluß
des ersten Vierjahresplanes 0': e Grenze des Erreich-
baren im Großen und Ganzen erreicht hat, dann ist
darunter nieht zu verstehen, daß im zweiten Vier-.
iahresplan die Nahrungsproduktion keine Rolle spie!t.
Jm einzelnen werden durch intensive Bewirtschaftung
des deutschen Bodens Produktionssteigerungen noch
möglich sein. Besonders wird aber im zweiten Pier-
jahresplan der Nährstand — und damit auch Nah-
rungsmittelhandwerk —- bezüglich der Produktions-
Disziplin weiter ausgerichtet werden. Wir wissen, daß-
bezüglich des Brotgetreides und der Kartoffeln der
Aährstand das deutsche Volk voll versorgen kann. Be-
züglich des Fleisches ist vorläufig noch keine Vollver-
forgung gewährleistet Am größten ist die Lücke auf-
dem Gebiet der Fettversorgung Wir müssen immer
den ernstesten Fall in Betracht ziehen und durch eine ·"·-.
straffe Disziplinierung dafür sorgen, daß nicht irgend-
welche Konjunkturwünsche dazu führen- daß einzelne
Erzeugnisse der Nahrungsproduktion im Ueberfluß
vorhanden find und-Verderben, wahrend andere {251211.-

Die Hauptproduktran des zweiten Vierxahresplaness
wird die deutsche Industrie zu bewalttgen5.001211. Es
lese-U hier genannt-; mtneraltscheQ2112, fynthetisehers
Gummi·,. Zellwolle. H:21* 520211 wir die Möglichkeit,
aus eigenen Grundstofsen Produktionsgüter zu schaf-
sen, die wir bishernicht in unserer deutschen Wirt-
schafterzeugen konnten.

Eine Angelegenheit des ganzen Volkes sind jene
Sparten des zweiten Vierjahresplanes welche unter
den Worten »Kame dem Verderb« und »Kamp«f der
Gefahr« bekannt sindL « .

Dem Handwe:k fällt die Au‚9202 zu, 012 1121131111
schaffenden Produktionsgüter in das Volk zu leiten.
Der Handwerker hat engste Fühlung mit den Produ-
32111211. Das Handwerk hat aber auch etwasgrund-
1292110126, was ihm besondere Pflichten 211f21I129‘f. Diese
Pflichten erkennen wir erst dann, wenn wir uns erst
einmal mit denErbgütiern des Nährstandes befassen
und 001111 mit unseren Betrachtungen »Zum Handwerk
zurückgehen Die Mitglieder des Beichsnährstandes
tragen aus ihrem Abzeiehen die Worte ,,Blut und
Boduen« Dies-e Worte umfassen die Grundwerte des
altgermanischen Odalreehtes

Das Wort Odal stammt aus dem Sprachsehatz un--
Bier Vorfahren und besteht aus zwei Wortstammen
dheißt Besitz. Wir haben dieses Wort auch noch-

inunserer modernen deutsch-en Sprache 3. B; in dem
«W"ort Kleinod (ein kleiner BesitzjsAndere Worte-

Sprache enthalten mit ge-·-"
Wissen '23012102121102111119211, d2 1111 Laufe 01er 3251: nicht von uns ab. Wir können es beim besten Willen
unserer neuen dseutschen

hunderte gebräuchlich geworden sind, ebenfalls das
«Wort Od. Es sei hier g«:enannt Armut. Das hat mit
Mut nichts zu tun. Armut heißt: arm an Od c‚"1“
arm an Besitz. Heimat hieß früher Heimod oder
Heimot.

Das Odal war nun nicht ein Besitz, mit dem man
willkürlich schachern, handeln oder spekulieren durfte,
sondern dies-es Od, dieser Besitz, war dem Menschen
anvertraut pom Al, dem Allmächtigen, von Gott.
So ist das Bodenodal, aus dem das Reichserbhofs
gesetz entstanden ist, so zu verstehen, daß der Besitz
unserer diseutschen Heimaterde im Rahmen der
Volksgemeinschaft dem Bauern vom Allmächtigen
anvertraut ist, mit Bindungen und Verpflichtungen
Dieses Bodenodal besitzen viele Handwerker,

wenn auch flächenmäßig in geringerem Umfange als
012 Bauern, denn viele Handwerker sind eben boden-
ständig und haben ihr ei enes Grundstück. Stark ist
aber im ganzen Handw rk 026 andere Odigsal das
Bin· 1111.11, vertreten. Wenn wir an die Ziinstezeit an-
knüpfe-n 001m wollen wir viel weniaer an den Glanz

,,S"ehl’e·si«ens Handwerk«

« Kampfgeist betrifft unser

17. 305190119, Ar. 218

schlestsehe
Haadwerltsltameradeal
Der Vieriahreaplau des Führers erfüllt 000 schle-

- stfehe Handwerk mtt der berechtigten Hoffnung. dasi
es tu deu nächsten Jahren tu seiner Gesamtheit eine
gesunge Sulsleusgruadlage stadet

Die Hoffnung allein vermag es aber nicht die-
120 Ziel herbeizuführen dazu gehört auch der ge-
schlossene 101112 und der einheitliche Kräfteetnsatz des
sehlestschen Handwerks für die Lenltung aus dem
03292 zur Erfüllung unserer groben aufgaben, mm
mir etn Mittel zur 02111191109. das mich nicht nur mit
den Handwerkerorgaaisatiaaem sondern auch mit ie-
dem einzelnen Handwerker tu sehlesteu sehnellstens
verbindet Dieses Mittel ist mein amtliches 019011,
die standespolittsehe Zeitschrift »schlesteaa Handwerk-L
diese zettsehrist erscheint 100e Wache und ermöglicht
es mtr und meinen Mitarbeitern aus dem schnellsten »
Wege allen 020 schlestsehea Haadmrltaltameradea die ·
Ktchtliuteu und Ausgaben bei der erfüllng des Vier-s «
fahre-platten zu til-ermitteln - «

Ispch erwarte deshalb dasz nunmehr jeder Hand-—
verlier in schlossenBejiehet und auch“In dank-.-

- „Genießen: 5011010210“1000, -

01111121.» Hetlksttlert

« stammt16000 1950 Landeshandwerlwmeister

- s « II-·

und die Macht der Züuste denken, als an die Bluts-
werte, die sich während dieser Zeit im Handwerk er-
halten hi.aben

Wir Nationalsozialisten sehen schon im kleinsten
Kinde nicht die äußerlich zu beobachteude Unvollkom-
menheit, sondern die Persönlichkeit, die das Blutserbe
unzähliger Vorfahren tragt. Durch die Zünftepors
schriften über die Ehe und über den Vorsahrennach-
weis der Lehrling-e ist das Blutserbe im Handwerk

 

  

 

besonders sorgfältig gepflegt wworden Dieses Bluts-
odal im Handwerk ist die Grundlage 00f111'. daß ge-
rade das Handwerk neben dem Nährstand berufen
ist, im Rahmen des zweiten g2112110512611011126 nicht
nur wirtschaftlich mitzuarbeiten sondern als Träger
des Blutodals seelisch und weltanschaulich aus der
Gleichschaltung von 1933 in die Gemeinschaft des
.Volkes hinein zu wachsen. Wir müssen immer wieder
und mit aller Hartnäckigseit bemüht fein, den« deut-
schen Handwerker bis zuni letzten Mannzum bewuß-
ten Aationalsozraltstem also 311-bewußt-enTrägernund
Verfechtern des Blutodals zu machen. · -

Der Führer hat uns zum alten Kampfgeist ausge-
rufetu So· mancher konnte sichdarunter nichts vor-
stellen. Der äußerliche Kampf hängt ja letzten Endes

nicht verhindern, wenn eines Tages die bolsehewistis
schen Juden von außen her versuchen sollten, das
deutsche Volk zu überfallen. Der Aufruf zum alten

inneres Volksleben seh-r
stark. Wir kämpfen um jeden Volksgenossen, auf da?
auch der Letzte den biologischen Zusammenhang de
deutschen Volk-es und des deutschen Blutes erkennt.
Aus diesem Grunde muß ,,Schlesiens Handwerk«, als
standespolitisehe Zeitschrift diesen Kampf mit aller
Jntensivität führen. Hierbei ist es eine unbedingte
heilige Pflicht, immer wieder die Judenfrage aufzu-
rollest, immer wieder den Handwerkskameraden zu
zeig-en, daß sie für 012 deutsche Art mit vollem Einsatz
ihres Könnens kämpfen müssen und zwar in erster
Linie als Träger dies deutschen Blutodals und erst in
zweiter Linie als Mitglieder der deutschen Wirtschaft-Es
Deshalb muß unser Kampfruf laut-en: ‚ ,

Aus der Gleichschaltung in die IX
wahreGemeinschaft des Volkes.

Konrad 101111121.
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BIiIIIsIIIIIInIIIIIIIImIIIIII SIIIIIIiiII legt seine tletnter nieder.
Reichshandwerksmeister Schmidt hat aus Rück-

ficht UUf ieiII-e bekufltche Belastung nnd seinen Ge- —-
sundheitszustaud den Reichs- und Preußifchen Wirt-
schaftsmiuister gebieten, ihn von seinen Aemtern in
der Organisation der gewerblichen Wirtschaft zu ent-
binden. Der Reichs- und Preußisehe Wirtschafts-
minister hat diesem Antrag stattgegeben. Aus dem
gleichen Grunde hat au-.h der Neichsorganisations-

leiter und Leiter der Deutschen Arbeitsfrvnt, Dr. Leh-
dem Wunsche des Pg. Schmidt um Entlassung aus
seinem Amte als Leiter der Neichsbetriebsgemeinsehaft
Handwerk in der Deutschen Arbeitsfrdnt entsproehem
Gelegentlich des Ausscheideus des Neichshandwerks-
meisters Schmidt aus seinen Aemteru ist ihm der
Danks fiir seine verdienstvolle Tätigkeit ausgesprochen
wdr eu.

pg. paut Mutter zum letter des deutschen handwerln in der Ilflf. ernannt.
Zum Leiter des Deutschen Handwerks in der Deut-

scheu Arbeitsfront ernannte soeben Reichsvrganisa-
tionsleiter Dr. Leh den laugjährigen stellvertreteuden
RVG.-«Leiter Paul Wialter. .

 

 

Pg. Paul Walten der in diesen Tagen aus eine
til-jährige Parteizugehiirigkeit zurückblickt, und erst
anläszlieh der Zehnjahresfeier des Gaues Groß-Berlin
mit dem Gan-Ehrenzeichen ausgezeichnet wurdez hat

ieit der Machtergeeifung an hervorragender Stelle für
das Deutsche Handwerk gewirkt. Ein maßgebender
Anteil an den Erfolgen der Deutschen Arbeitsfront
auf dem Gebiet der handwerkliehen Betreuung ist ihm
zu verdanken. Unter seiner wesentlichen Mitarbeit ist
die Inangriffnahme vieler Aufgaben erfolgt, deren
Lösung von großer Bedeutung fiir die Zukunft des
deutschen Handwerks ist. Das Handwerk kann »das
Vertrauen haben, daß der neue Leiter des Deutschen
Handwerks in engster Zusammenarbeit mit der Par-«
tei, aber auch mit den handwerktichen Organisationen-
dergewerblichen Wirtschaft die Probleme meistert,
damit der Dreiklang Meister, Geselle nnd Lehrling
wieder Wahrheit wird und das Handwerk alsunent-
behrliches Glied unserer Bolksgemeinsehaft zu Arbeit
und Ehre kommt. .

_ Meistertcnule sur das tirastsahezeughandwertesp
Die Kraftfahrzeughandwerker gehörten bis 1928 den

verschiedensten Jnnungen an. Seit 1928 hesteht als-
jüngstes Handwerk das Krastfahrzeughandwerk 3I_I
Mannheim, der Geburtsstadt des Kraftwagens,;x wurde

. jetzt die erste Meisterschule im Reich für das, Kraft-zi-
fahrzeughandwerk eröffnet. - - 3

fiIIIIIIIIIIIII und Retmsberufswettlmmps
Der Neiehsstand des Deutschen Handwerks hat die

Handwerks- und Gewerbekammern daran erinnern-,-
daß die Gesellenprüfungen und Zwischenpriifnngen
im Handwerk nicht mit den einzelnen Phasen des-.
Reichskerufswettkampfes zusammenfallen sollen, damit s«
den Lehrlingen, de am Neiehsberufswettkamps teil-
nehmen, keine Schwierigkeiten entstehen
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Die Reform Der organisation der gewerblichen wirtschaft
Ein neuer grundsätzlicher Erlaß.

Der Reichs-i und Preußische Wirtschaftsminister
Dr. Schacht hat in Ausführung seines Erlasses iiber
die “Reform Der Organisation der gewerblichen Wirt-
schaft-vom 7. Juli 1936 einen neuen grundsätzlichen
Erlaß herausgegeben, in« dem Die Organisation der
gewerblichen Wirtschaft zur Gemeinschaftsiarbeit auf
technischem und bietriebswirtschaftlichem Geb-et ange-
halten und ihr Verhältnis zu den marktregelnden
Verbänden geklärt wird

Die Gruppen und Kammern der Organisation der
gewerblichen Wirtschaft sollen mit eigener Initiative
und unter eigener Verantwortung Gemeinschaftsarbei-
ten auf technischem und betriebswirtschaftlichem Ge-
biet (Aormung, Buchhaltungs- und Ka!kulationsrichts
Iinien, Betriebsvergleiche usw.) vorwärtstre:ben. Bei
den Arbeiten auf technischem Gebiet wird die Mit-—-
wirkung bei Der Durchführung des Vierjahresplanes
im Vordergrund stehen. Hierzu gehören insbesondere
alle Fragen der Bohstofferzeugung und der Bohstoffs
ersparnis. Der Reichswirtschaftsminister bringt in
diesem Zusammenhang zum-Ausdruck, daß alt- einge-
wurzelte Vorstellungen, die von vermeintlichen privat-
wirtschaftlichen Bentabiiitätsigrundsätzen bestimmt wa-
waren, darauf zu überprüfen fein werben, ob sie ges-s
genüber den großen Zielen des Vierjahresplanes noch
eine Berechtigung haben. Bei den betriebswirtschiaftss
lichen Aufgaben wird die Bedeutung unterstrichen,
die einem einwandfreien betrieblichen Rechnungswe-
sen und einem auf gleichartiger Kostenermittlung be-
ruhenden Unkostenvergleich zukowmmt da sie geeignet
sind, die Wirtschaftlichkeit der deutschen Unternehmun-
gentin Richtung auf ein-e Kosten-s und Preissenkung -
und auf eine Verhinderung unnötiger Vreissteigerums
gen zu. fördern. Alle “Richtlinien unD Veröffent-
lichen hierzu bedürfen vor ihrer Bekanntgabe der
“Billigung durch das Beichswirtschaftsministerium.

In dem zweiten rundsätzlich wichtigeren Teil des
Erlasses wird das gVerhältnis der Organisation der
gewerblichen Wirtschaft zu den marktregelndsen Ver-
bänden geklärt. Der Grundsatz- wird aufrechterhalten,
daß den Gliederungen der Organisation der gewerb-
lichen Wirtschaft marktregelndeMaßnahmen ohne eine
besondere Einwilligung verboten sind, da eine Auf-
hebung dieses allgemeinen.Verbots zu einer Durch-
kartellierung der gewerblichen Wirtschaftsühren würde,
die im Hinblick auf die Notwendigkeit, Löhne und
Preise stabil zu erhalten, nicht zu verantworten ist.
Als grundlegend neu wird angeordnet, daß die Or- .
ganisation der gewerblichen Wirtschaft über den -.
marktregelnden Verbänden steht und zur Mitwirkung
bei Der vom Reichswirtschaftsminister ausgeübten
Aufsicht über die marktregelnden Verbände herange-
zogen werden soll. Damit di e Gruppen und Kammern
ihren neuen Aufsichtsaufgaben gerecht werden kön-
nen, muß die Objektivität ihrer Leiter und Geschäfts-
führer gesichert werben. Deswegen wir-d der,Grund-
satz aufgestellt, daß Leitung und Geschäftsführung der
Gruppen und Kammern von derjenigen der markt-
regelndsen Verbände für die Regel zu trennen ist.
Hiervon sollen Ausnahmen -imt Genehmigung des
Beichswirtschaftsministeriums zugelassen werden.

Es wird ferner angeordnet, daß Die Wirtschafts-
gruppen Kartellverzeichnisse führen. 6ie erhalten Die
hierfür notwendige Befugnis-, von den marktregelnden
Verbänden und ihren Mitgliedern die erforderlichen
Auskünfte zu verlangen. Schließlich erhalten Die
Neichswirtschaftskammer und die Beichsgruppen Ins-
dustrie und Handel das Recht, Vertreter zu allen Be-
sprechungen und Versammlungen der marktregelnden
Verbände zu entsenden, sich über de Bechliisse zu «
unterrichten 1111D dazu Stellung zu nehmen. Die

Neichswirtschaftskammer und die zuständige Reichs-
gruppe können gegen Beschlüsse, Die ihrer Stellung-
nahme widersprechen, bei Dem Beichswirtschaftsminis
ster befristeten Einspruch erh-.eben

an. deutscher benossensklmststag in Berlin.
Wie der Deutsche Genossenschaftsverband e. V.,

Berlin mitteilt, findet der 71. Deutsche Genossen-
schaftstag am Freitag, dem 11. Dezember 1936 in.

« Berlin in der Krolloper statt. Auf der Tagesordnung
der auf 9.30 Uhr festgesetzten Mitglied-erversammlung
stehen: Die Eröffnung und “Begrüßung durch den
neuen Präsidenten des Deutschen Genossenschaft-sper-
bandes, Dr. Th. Adrian von “Kent-ein, fern-er Die Er-
stattung des Geschäftsberichtes durch Anwalt Dr. Lang
und schließlich die Rechnungslegung

 — -
“—

Der {MM stut- Fortschrittes-ists
Brabbelmann legt-Leitungen. In einem sehr vor-

nehmen Hause. Bsauscht die Gnädige herein: »Aber
Minnia, wie können Sie denn vor den Handwerker-n
das Silberzeug auf Dem Tisch liege-n »lassen!«

Sagt Brabbelmann zu seinem Lehrling: »Fritz,
hol meine Lederjacke rein! Das scheint-ja einganzx
verstohlenes Haus zu fein!“

_
:——.

»Die Axt im Hause erspart den Zimmermann I“
sagte Krawutschke und stieg selber aufs Dach.

,—— —- — aber nicht Den Arzt!« murmelte er acht
Stunden später verstört, als er imKrankenhaus aus
Der Narkose erwachte.

Letzt-e ·M-eldung.

Einer unverbürgten Nachricht zufolge ist in meh-
reten schlesisehen Städten der »Klub der “BIeitnnen“
gegründet word-.en Jedes neue Niitglied muß sich
verpflichten, »Schlesiens Handwerk« sofort abzube-
stellen weil es so schwer ist, eine glatte Pleice zu
machen, solange man durch »Schlesiens Handwerk«
gut geschult ist.

Wie wir hören, sieht der »Bu-ndDer Offenbarungs-·
eidgenosssen« dieser Konkurrenzgründung gelassen zu-
und betont lediglich, daß in seinen Kreis-en »Schl-e-«-
siens Handwerk« von jeher nicht gelesen wurD'e.

Aus dem Gerichtssaal.
“Richter: »Herr Meister der Vertrag, Den Sie mir

da bewegen, ist aber nicht verßtempelt Das muß ich
dem Finanzamt melden lassen. Es wird Sie dreißig
Matt Steuerstrase kosten. «

Handwerk-en ? ? ?
“Richter: »Aber ich bitte SeI Zufällig weiß ich,

daß Ihr eigenes VIatt-. ,Schlesiens Handwerk« schon
im Juli einen Artikel über das neue Urkundensteuers
gesetz gebracht hat.“

Handwerker: »Die Zeitung halte ich nicht!“
“Richter: »Dann ist Ihnen nicht zu helfen. Wenn

Sie meinen daß Sie das nicht nötig haben . . ‘.‘
Handwerker: »Oh, ich ...... Drei Mark zwei-

undsiebzig habe ich im Jahr an der Zeitung gespart,
und dreißig Mark kostet mich jetzt diese Sparsamkeit“
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Beimsberufsmenkumnr 1937.
Wie in den vorangegangenen drei Jahren, wird

auch im kommenden Jahre die deutsche Jugend im
Reichsberufswettkampf ihre Kräfte messen Hitlers
Jugend und Qeutfche Arbeitsfront, die Träger des
Neichsberufswettkampfes sind, treffen ihre Vorberei-
tungen, um auch diesen vierten Reichsbierufswettkampf
zu einem einzigartigen Erfolge werden zu lassen.
Wenn im Vorigen Jahr-e mehr als eine Million be-
rufsfreudiger Jung-en und Mädel zum beruflichen
Wettstreit antrat-en, so werd-en im nächsten Jahr vor-
aussichtlich noch weit mehr daran teilnehmen. Es ist
eine besondere Ehre für jeden Jungen und jedes
Mädel, als die Vnesten ihres Verufes öffentlich her-
ausgestellt zu werden

Qer vierte Reichsberusswettkampf wird im Zeichen
des Vierjahrssesplanes Durchgeführt, den Der Führer
auf dem Parteitag der Ehre verkündet hat. Deutsche
Genialität und deutscher Fleiß sollen das ausgleichen,
was uns an natürlichen Gütern (Rohstoffe usw.)
fehlt. Q11e deutsche Jugend wird durch ihren Fleiß
sund ihre Einsatzbereitschaft auf beruflichem Gebiet
das ihre tun, die deutsche Leistungsfähigkeit mitzu-
steig-.ern Dieser Wille wird sich im vierten Reichs-"
berufswettkampf bezeugen

Der Reichsberufswettkampf der deutschen Jugend ist
der große Gegensatz zum StachanowsSystem des bol-
schewistischen gRufglanD. Nach Dem Vorbild jenes russi-
schen Arbeiters Stachanow, der einmal ein-e sagen-
hafte Arbeitsleistung vollbracht hab-en soll, wird der
russische Arbeit-er angetrieben, dies-e Arbeitsleistung als
Adrm auch zu erfüllen. Ein-e unbarmherzige Ausbeu-
tung des Arbeiters unter diesem Zwange ist die Folge
eines solchen Systems. Die deutsche Jugend aber be-
kennt sich aus Freiwilligkeit zum Leistungswettbewerb.
Diese Einstiellung ist nicht künstlich erzeugt worden,
sondern sie wurde geboren aus Dem” Erlebnis Der
·nationalsozialistischen Jugend, die bereits vor der
sMachtiergreifung mit der Bewegung um das heutige
Reich gekämpft hat. Der Schöpfer und Gesstalter des
Reichsberufswettkampfes, Obergebietsführer Axmann,
sagt im Vorwort zu den “Richtlinien des 4. Reichs-
bweruämettfampfeä Es ist das Große an der national-
sozialistischen Jugend, daß sie nicht erst vom Staat ins «-
Leden gerufen wurde, sondern daß sie sich in den
schwersten Jahren des Kampfesfreiwillig für den
zukünftigen Staat entschieden hat“

Damals, in der Systemzeit bereits, mußte man er-
kennen: Jugend gewinnt man nicht mit Versprechen
und materiellen Forderungen, wie das einmal die
Systemparteien glaubten, Jugend bekennt sich zu der
stee, in der sie ihr Jdeal erfüllt sieht. Und sie will
es sich selbst erkämpfen und erob-.ern So kam diese
Jugend zum Führer. Es wurde ihr nichts erspart in
dieser Zeit harten politischen Kampfes. Um so enger
schloß sich das Band der Gemeinschaft. Der einzelne
wurde nicht gefragt, woher kommst Du?, sondern
allein: Was ist Deine Leistung für die Gemeinschaft?
Deswegen war es auch für uns selbstverständlich, daß
wir diesen Grundsatz der Leistung nun auf alle Le-
bsensgebiete der Jugend in die Tat umsetzen mußten.
sEs war selbstdserständslich," daß wir uns allen Bestre-
bungen widmeten, die eine Steigerung der Leistungs-
fähigkeit Der Jugend zum Ziele hatten. So ist der
Will-e zur beruflichen Ertüchtigung letzten End-es nicht
aus Der nüchternen Erkenntnis daß es an Facharbci-
tern mangelt, entftanDen, sondern di.-·eser Wille zur
beruflichen Leistung ist das Ergebnis eines allgemein '
politischen Umbruchs. Wir haben den Einfluß so ein-
gwesetzt daß jeder Einzelne in der Erfüllung seiner
beruflichen Pflicht, gleichsam auch Die Erfüllung einer
politischen Sendung _fi'eht, D.1 1h. daß ihm fruhzeckia
klar inirD, DieArbeit im Beruf ist auch seinDienst111111 «« «
"Ismfe. ‘ ‚a'4
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So ist der Reichsberufswettkampf als Die Krönung

der beruflichen Ertüchtigungsarbeit zu einer so ele-
mentarien Willensbildung der deutschen Jugend ge-
worden. 6111er=3ugenD und Deutsche Arbeitsfront sind
Die Träger des Reichsberufswettkampfes Die Deut-
sche Arbeitsfront übernimmt d: e gesamten Aufgaben
der organisatorischen Durchführung des Wettkampfes.
Die HitlersJugend trägt Die Verantwortung der Kund-
gebungen, Feiern und hat gleichzeitig bei der Wer-
bung die unmittelbare Einflußnahme auf Die Formas
tionen inne unD aktiviert die nationalsozialistische Ju-
gend für den Reichsbserufswettkampf
Bald wird die deutsche Jugend wieder ganz unt-er

dem Zeichen des Reichsberufswsettkampfes stehen. Der
Start ist gegeben. Die Führer der Sitten-Jugend und
die Jugendwalter der Deutschen Arbeitsfront stehen
unmittelbar vor ihrer Aufgabe den beruflichen Wett-

’ kampf der deutsch-en Jugend vorzubereiten und zu ge-
stalten, daß er reibungslos Durchgeführt wird. Jn
großen Lettern aber steht über allem das Wort des
gReichi'äi11geanührerQ:

»Der Reichsberusswettkamps ist
das Ideal der Hitlerszugend«

 

Handwerker bei ver Arbeit
Schreck, Peterswaloau.Bild:

„4—m-. -.««sM-Ws'

 — —..--...»—.-.— ,

Der Husschmied. «
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Leistungsfieigerung im Breslauer fierrenlmneinerhunnmeck. ·
Die HerrenschnesiderannungBreslau hatte am 19.

und 20. November 1936 ein-en Teil Ihrer Mitglieder
zu einem modernen Verarbeitungskursus zusammen-
gerufen. Obermeister Henschel eröffnete den Kur-
sus. Er begrüßte die erschienenen Berufskameraden
und vor allem den Fachlehrer Vg. Karl Hartung,
der im Auftrage des Reichsinnungsverbandes des
deutschen Herrenschneiderhandwerks eine einheitliche
Schulung aller Vorwärtsstrebenden Maßschneider
Breslaus und Umgegend durchzuführen hatte.

Fachlehrer Hartung brachte zum Ausdruck, daß auch
das Herrenschneiderhandwerk dazu berufen sei, durch
Steigerung der Leistung und Lieferung von geschmacks
voller Kleidung seinen Platz im deutschen Wirtschafts-
leben in jeder Beziehung auszufüllen. Es ist deshalb
sehr notwendig, daß von Zeit zu Zeit solch-e Ver-arbei-
tungskurse durchgeführt werd-en um Spitzenleistungen
zu erreichen. Berufskameraden,· die über ein reichliches
Fachwissen verfügen, stellen ihre Kenntnisse der All-
gemeinheit zur Verfügung und behalten ihre Kennt-
nisse nicht, wie es früher war, für sich. Erfahrungen
bezüglich neuzeitlicher moderner Verarbeitung, die
aus allen führenden Schneiderwerkstätten Deutsch-
land-s gesammelt wurden, wurden hier den Teilneh-
mern zur Kenntnis gebracht. Eine größere Auswahl
von Modellstücken unsd Arbeitsproben wurden als
Anschauungsmateriial vorgeführt und Schnitt und
Verarbeitung eingehend besprochen. Die moderne Her-
renkleidung ist leicht und bequem. Alle Uebertreibuns
gen, wie übermäßig breite Schultern mit starken
Watteauflagem stark “taillierte Kleidung, sogenannte
SchimmysHosem sind nicht mehr Zeitgemäß und ge-
hören bereits der Vergangenheit an. Von all-er größ-
ter Bedeutung ist der moderne Einlageftoff, früher
Wattierung genannt. Moderne Einlagestoffe geben
bei neuzeitlichem Zuschnitt und Verarbeitung jedem
Kleidungsstück ein unvergänglich-es Aussehen und eine _
dauerhafte Form.
Ein guter Maßschneider ist aber nicht nur der Her-

steller gut passender Kleidungsstücke, sondern muß
auch stets der Berater des Kunden bezüglich Farben-
auswahl für Stoffe sein. Auf diesem Gebiet konnten
die Kursusteilnehmer sehr wertvolle Winke mit nach -
Hause nehmen und mancher kennte {eine Kenntnisse _
stark erweitern. _ ». .
’In einfacher, leicht verständlicher Weise erklärte der

Fachlehrer Hartng allen Teilneshmern das Aufstellen
bezw. das Umstellen der Schnittmusterfür gestreifte
undxspkarierte fStoffe zur Erzielung eines geraden
Strkifenlaufes und der fälligen Brust und Rücken-
par ie. . .
Es wurde ferner ein Skizzierkursus durchgeführt,

dersehr viel Anklang fand und von den Teilnehmern
mit Begeisterung aufgenommen wurde. '
Am 2. Tage fand ein Lichtbildervortrag statt,"der

Zuschnitt und Verarbeitung in modernster Form vor
Augen führte und in die weiteren Einzelheiten der
feinen Schneiderei einführte. .
Auch die Uniformschneiderei wurde eingehend be-

gkmdelt Neichliche Modellstücke wurden vorgeführt,·
rbeitsproben herumgereicht, Schnitt und Ver-arbei-

tung eingehend besprochen. Moderne Stoffe, hergestellt
aus Wolle mit Mischung von Zellwollie, wurden gezeigt,
und mancher Fachmann stauute über die Güte und
Beschaffenheit der neuen Zellwolle, von deren Trag-
barkeit und Güte schon Tausende von Erfahrungen
vorliegen. Ans lie« end wurde über das Gütezeichen
im Herrenfchne ker» ändwerk ’«gesprochen « und"«’«dui«äuf

«hing?.Wieer-2 das-, « Wein-Frei jghxz 1593:7;an einen
kenn- st «

  

I Ä”
« s« Y XII-JOH-

"Em— · · »und damstWstwM-»
rantie erhält, sbeimszzsnhaherjxdess Gütezekchens
und modern bedient zu "werben.

   

Der Beichsinnungsverband hat mit diesem Fach-
"lehrer einen glücklichen Griff gemacht, als er diesen
Berufskameraden mit der Schulung beauftragte. Er
erledigte sein-e Aufgabe zur vollsten Zufriedenheit der·
anwesenden 111 Meister und Gesellen des Schneider-
handwerks und reich-er Beifall der Teilnehmer und
manch warmer Händedruck bewiesen, daß sein-e Aus-
führungen auf fruchtbaren Boden gefallen sind. Mit
einem dreifachen Sieg-Heil auf den Führer und das
deutsche Volk endet-e der Kursus, und Obermeister
Henfchel bat den Fachlehrer H ar tun g viel-e Grüß-e
seiner Breslauer Berufskameraden an Beichsinnungss
meister Vg. Schäller auszurichten und ihm zu
bestätigen, daß ein großer Teil des Breslauer Her-
renschneiderhandwerks bereit ist, vorwärts und auf-
wärts zu gehen und täglich und stündlich seine Lei-
stungen zu steigern, um damit dem. ganz-en Vokk zu
dienen und das Ansehen des Berufes zu heben.

Anstand-darlehen-Empfänger-in
als weilmaclitsauslsilsen "

Grundsätzlich dürfen Ehefrauen, die ein Ehestandss
darlehen erhalten haben, in keinem Arbeitsverhältnis
tätig sein, wenn der Mann nicht arbeitslos ist.
Als Ausnahme hat der Neichsfinanzminister kürzlich
zugelassen die vorübergehende Beschäftigung bei der
Erntearbeit der Landwirtschaft und die Beschäftigung
als Aufwartefrau in Hausarbeiten

Durch einen neuen Erlaß des Reichsfinanzministers
sind die Landesfinanzämter ermächtigt worden, Aus-
nahmen auch für die Beschäftigng aus Aushilfen
in Einzelhandelsbetrieben für das Weihnachtsgeschäft
sowie für die Juventurverkäufe zuzulasfen. Auch hier
muß in der Regel eine Bescheinigung des Arbeits-
amtes beigebracht werden, daß nach der Arbeitslage
im Bezirk eine Wiiederbeschäftigung erwünscht ist.

 

 

  

verneint-allow Jahn imigenenllririi.
_ Ahasvers fröhlich Wanderlied

- Seht, ich bin der Wurzelldsch _ :  
kein der Umwelt A·nvermählt·er., ; « sel» sks ,
keines HeimwehtraumsiAäikose s« « «
treibt das Herz mir in die Hose,s « ‚
denn ichbin ein Leidgestählter.

Treibt ihr mich von euren Schwellen, .
' ich bin doch der Meistbegehrte, .

eure Aeidgeschreie geilen, -
denn ich trinke eure Quellen
und ich wde eure Werte.

Meiner Seele glatte Häute
bergen, was ich bettelnd büßte;
doch es türmt sich meine Beute,
und es jauchzen eure Bräute
mir, dem Auswurs fremder Wüste.

Gähnend dampft ihr euren Ksnaster
zu der ehrbaren Verdauung,
doch ich bin ein kluger Taster,
und ich reize« eure Laster » »
zu höchsteigener Erbauung. «

..Y«A1sv treibeijch die Spie:e:-«:- »

meinesrcifecr Liebeswut-es - _
sdüdskharessehrsubtile-;- «-«-.s «

..ii..l‚e.ß‘.te;_;en;, verhüllte Ziele s '
‘m‘eine'ß‘ fidtäfl’bhxteßg :'-

Sude Paul Mayer in der Zeitschrift »Akikmi«i491·3s
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11122 sprikln der Handwerk-meisten ausmmmmg . ·

der Smmuizlionlmrrrnz im Sudmillionswrsrn
Da die Submissionen von früher mit deren Ver-—-

teilung von Aufträgen eine Brutstätte der Preis-—-
drückerei und Schmutzkonkurrenz waren, war nur
verständlich, daß man in dieser Einrichtung eine Ge-
fahr für den ehrlichen Handwerksmeister erblickte
und versuchte sie mit allen Mitteln zu bekämpfen
und zu beseitigen. Leider haben wir uns bei diesem
Kampf von falschen Voraussetzungen leiten lassen,
dcn wir haben das Uebel weniger in unseren Rei-
hen auszurotten versucht, als vielmehr ein Verbot
des Submifsionswefens angestrebt. Warum keine
Submissionen? Submifsionen waren und sind immer
der Gradmesser handwerklicher Kalkulationem und
es ist verkehrt, Behörden oder andere Austraggeber,
die unter Zuhilfenahme des Submissionswesens ihre
Aufträge vergeben, als Gefahr für das Handwerk zu
betrachten. —Wenn früher bei abgegebenen Preisen
für auszusührende Arbeit-en nach Zuschlagertseilung
nachträglich Gelder und Mittel trotz minderwertiger
Ausführung und Material bewilligt wurden, so ist
dem schon lange ein Riegel vorgeschoben worden.
Bei den in letzter Zeit zur Ausführung gelangten
Kasernenbautenz wo die Anwendung des Materials
unt-er strengster Kontrolle erfolgt ist, wird mancher
Billigmsacher bestimmt nur einmal seine Haut zu
Markte getragen haben. ——— ‘Run sind wir einen
großen Schritt w-eitergekommen. Leider mußte man
erkennen, daß das selbständige Handwerk nicht 100 0/0
von ehrbaren Meistern vertreten wird und das nicht
sjeder seine Kalkulationen auf ehrlich-es und soziales
Giefchästsgedahren ausgebaut hat. Denn wenn Un-
terschied-e bis 1000/0 bei abgegebenen Preisen vor- -
kommen, dann fragen wir uns immer wieder, wie
macht es der Billige, um leben zu können. Die Ant-
wort liegt ganz in der ‘Rähe, denn irgend einer wurde
betrogen entweder der Arbeitnehmer, Lieferant oder
die Steuerdehördi.en Um da einen Riegel vorzu-
schieden, sind nunmehr einschneidende Maßnahmen
getroffen worden. —- Wer sich nun um Lieferungen
oder Arbeiten, dieaus dem Wege des Submissionss
wesen vergeben werden, bewerben will bezw. den «
Zuschlag hierfür erteilt haben will, muß nun fol-
gende Unterlagen erbringen:

1. eine Bescheinigung des Finanzamtes,
2. eine Bescheinigung der Krankenkasse,
3. eine Bescheinigung des Landesversicherungsamtes,
l1. eine Bescheinigung der Berufsgenossenschast,
5. eine Bescheinigung des Treuhänders der Arbeit.

Die Unterlagendvon 1—4 sollen den Beweis er-
b1ing1,en daß hiei die Abgaben in der richtigen Höhe
gemacht worden sind und keine Rückstande var-han-
den sind. Die Bescheinigung unter Nr. 5 ist eine der
wichtigsten, denn hier wird geprüft, ob die Gefolg-
schastsmitglieder tariflich richtig entlohnt werden,
Arbeitspausen und Serien eingehalten werden und
die übrigen Einrichtungen sozialen Verhältnissen
entsprechen. — Rachstehendes Beispiel moge die
Wichtigkeit dieses Punktes beweisen. cin Hand-
werksmeister, der Mehrere Lieserungen hatte, mußte

M euvergebung einer Lieferung auch die 5..
ungen erbringenAlsman nun-311111311111.

notwendigenVdraussze trugen-I
e

sung detkitinter Q?1‘.‘5
»der 1111" i16ejj„g,nt_{2hnung2nundsozialen

tungen schritt, kamen hier die katastrophalsten Zu-
stände ans Tageslicht, wie schlecht-,e untertarisliche
Lntlohnung, miserable Kost und Behandlungg. ererien
waren in diesem Betriebe ganz unbekannt. Dieser
unwürdigse Vertreter des Handwerks hat nun jahre-
lang mehrere Lieferungen gehabt, unb die anständi-
gen Handwerksmeister hatten das Nachsehen Hier
hat sich ganz klar erwiesen auf wessen Kost-en die

. Abgabe des billigsten Angebotes ging. ‘Run ist es
aber in diesem Falle mit der Nichterteilung des Zu-
schlages nicht abgetan, sondern jetzt wird dieser Bil-
ligmacher erst mal tüchtig zahlen, nämlich Lohn- und
Feriennachzahlungen und die entsprechenden sozialen
Abgaben. ‘Rach dieser ‘Regelung werden sieine Preise
wohl etwas anziehen. Wer will, mag seine Arbeit
verschen,ken aber nur unter obigenbSZZoraussetzungem
Preisunterschiede werden immer bestehen, denn wir
haben Betriebe mit niedrigen und Jandere mit hohen
Unkosten, aber dem bedauerlichen Zustande daß das
Mindestangebot50—1000xo unter dem Höchsten liegt,
wird wohl hierdurch für immer der Weg versperrt
sein. Hoffen wir, daß diese neu-e Maßnahme dazu-
führen möchte, die handwerklichen Kalkulatidnen auf
ehrlicher Grundlage auszubauen und auch dadurch
dem Handwerk sein Ansehen und Bestehen und, vor
allem das Vertrauen unserer Austraggelrer zu sichern.

.6 6felImache1mester.

Unsere oder wieder 1111122 deutscher iiolieii
Die Deutsche Oberhoheit über die Wasserwege auf

deutschem Gebiet ist wieder voll gewährleistet. Dar-
über haben wir bereits in der Tagespresse gelesen.
Uns Schlesier interessieren besonders de Zustände
die nach Versailles bezüglich der Oder geherrscht
haben. Dieser Strom ist nur auf deutschem Gebiet
schiffbar. Trotzdem war man in Versailles auf den
Gedanken gekommen, eine inwternationale Oderkom-
mission zu schaffen, die sich zusammensetzen sollte:
»aus je einein Vertreter Volens, Pieußens, destscle
choslowakischen Staates Großbritanniens, Frank-
reichs, Dänemarks und Schwedens«. Dabei sei be-
merkt, daß bei allen Stromkommissionen des Ver-
sailler Diktats nicht von Vertretern des Deutschen
Reichs gesprochen wird, sondern von Vertretern »der
deutschen Userstaaten«·«. Auch das gehörte zu den
Spitzsmdigkeiten von Versailles, und der Wunsch
nach weiterer deutsch-er Zerrissenheit sprach daraus
nur zu deutlich-. Was nun die internationale Oder-
kommission angeht, so hat sie zwar 18- oder 19 mal
getagt, aber sie ist nie dazu gekommen, auch nur ein
Statut zu schaffen, obwohl sie einmal vier Jahre
lang den Jnternationalen Gerichtshof in Haag mit
einem Prozeß beschäftigt hat. Bis zuletzt hat diese
Oderkommission ohne endgültige Geschäftsordnung
und ohne ein endgültig-es Büro, lediglich mit einem
sranzosischen Generalsekretär, ihre Tagungen abge-
halten. Deutschland hat schon seit Jahren die weitere
Beteiligung an dieser Kommission eingestellt, Die.

1:31,6pffendar auch selbst für uderflussig hielt. Für
»aus skain es 111611 inFrage, irgendeine Diskrimiqj
ynierun'gjun-f- 5er; Oder zu dulden,uknddamitistnun.
wie-ausalleuanderienStrömen, durchdie·Erkiiieung

much-«» 1101111111111.AdeemkeriendgültigSchluß gemacht-worden;
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Immer wieder stoßen Kunden in Handwerkerläden
Unfälle zu, die auf die verschiedensten Ursachen zurück-
zuführen sind. Noch häufiger sind die Unfälle, in wel-
chen Kunden durch besondere Umstände ein Sach-
fchaden 3. B. aus der Kleidung erwächst. Für jeden
Handwerksmeister ist daher ein Ueberblick über die
derzeitige Rechtslage hinsichtlich der Haftung bei Vor-
kommnisse-n dieser Art von größter Wichtigkeit, ebenso
zu wissen, welche Vorkehrusngsmaßnahmen hiergegen
getroffen werd-en müssen und ausreichend erfchein-en,
um ihn von der Haftung zu befreien.

Umfang der Haftung.
Jeder Inhaber eines offen-en Ladengeschäftes ist

verpflichtet, Die Verkehrssicherheit für die Käufer her-
zustellen und zu unterhalten. Unterläßt dies ein Ge-
schäftsinhaber, so hat er die ihm obliegenden Ver-
kehrspflichten verletzt. Für die Ersatzvflicht kommen
alle Unfälle in Frage, aber auch Sachbefchädigungen
und Verletzungen des Eigentum-s oder sonstiger Rechte
der Besuch-er. Haftbar gegenüber dem Publikum ist
Derjenige, Der nach außen als Geschäftsinhaber er-
kennbar ist und dessen Name gemäß § 15 a der Reichs-
gewerbeordnung an der Außenseite oder am Eingang
dies Geschäft-es angebracht ist. Der Schaden muß
durch den betreffenden Handwerksmeister vorsätzlich
oder fahrlässig,. immer jedoch schuldhaft herbeigeführt
worden sein, entweder durch eine bestimmte Handlung
oder aber auch durch das Unterlassung einer Maß-
nahme, die den Eintritt ein-es Schadens hätte ver-
hindern können. Esgenügt aber auch, daß das Ver-
halten eines Handwerksmeisters mitverantwortlich für
ein-en Unfall ist. Entfernt jedoch eine dritte Person die
getroffenen Sicherheitsmaßnahmen unbefugt und un-
.oorhsergesehen, so haftet der Handwerksmeister für
ein-en hierdurch verursachten Schaden nicht.

Beschränkung der Haftung.
Die Schadensersatzpflicht eines Handwerksmeisters

ergibt sich vor allem auch aus der Unterlassung einer
möglichen Gefahrenabwendung. Eine Sch·adensersatz-
pflicht besteht natur-gemäß dann nich-t, wenn eine Un-
terlassung im allgemeinen Interesse liegt, so z. B.
Richtbeleuchtung in den Abendstunden gelegentlich
einer Luftschutzübung Der Handwerksmeister haftet
auch nicht für Schäden,- die außerhalb der Geschäfts-
"3eit entstehen, auch wenn sie auf Unterlassung der
Verkehrssicherheit zurückzuführen sind. Art und Um-
fang der zu treffenden Sicherheitsmaßnahmen sind
durch ‚8 276 BGB. bestimmt.- Einfeitige Beschränkng
derselben ist nicht zulässig. Allerdings kann jeder
Handwerksmeister die Verkehrszei·t, die Verkehrsräus
me sowie den Personenkreis, dem der Zutritt gestattet
ist, bestimmen. Derjenige, der ohne Anlaß an einem
Ort erscheint, der nur für einen bestimmt-en Ge-
schäftsverksehr geöffnet ist, handelt auf eigenes Risiko.
Ist durch ein Schild »Hausierern und Bettlern ZU-
tritt verboten“ oder „unbefugten ist der Eintritt un-
terfagt“, Der Verkehr zu den Geschäftsräumen und
innerhalb derselben beschränkt, so wir-d die Siche-—
rungspflicht gegenüber den diesem Verbot unterliegen-
den Personen aufgehoben. _

Beweispflicht im Schadensfalle. .
Wer einen Schadsensersatzanspruch gegen eine

Handwerksmeister geltend macht, muß im einzelnen
‚feinen Schaden und dessen Hervorrufung durch einen
verkehrswidrigen Zustand beweisen. Wenn ein ver-

. .kebrsgefährd-end·er, für einen Unfall entscheidender
Mangel solangesbeftanden hat, daß er bei Anwendung
der...i.m Verkehr erforderlichen Sorgfalt hätte ent eckt

_- rund beseitigt werden müssen, so ist-»jewe,ilss·e«in-·, r-
- s nlden des betreffenden Handwerksmeisters gegeben-;
e znso wenn das Bestehenlassen eines Mangels auf
der Rachlassigkeit des Geschäftsinbabers beruht. Jedem
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(Nachdruck verboten).

Inhaber eines offenen Ladengeschäftes ist jedoch billi-
gerweise eine Frist zur Beseitigung eines verkehrs-
widrigen Zustandes zuzubillig-en, deren Ausmaß sich
nach den Umständen des Einzelfall-es richtet. Deshalb
ist zur Begründung eines Schadens-ersatzes immer der
Nachweis erforderlich, daß ein solcher Zustand längere
Zeit vor dem Unfall bestanden hat. Dagegen muß
jeder Handwerksmeister auch künftigen Gefährdungen
vorbeugen. Er muß unter vernünftiger und sorgfälti-
ger-Würdigung aller Umstände prüfen, ob unter nor-
malen Verhältnisssen eine Verkehrsgefährdung zu er-
warten ist oder ob eine Gefahr sich aus besonderen
Umständen ergeben könnte. "Ein Handwerksmeister
kann sich nicht daran berufen, daß ein Zustand schon
lange bestand-en hat, ohne einen Unfall herbeizu-
führen. "

Verschulden und Mitberfchulden des Kund-en.
Die Haftung eines Handwerksmeisters ist dann aus-

geschlossen, wenn das Verhalten ein-es verletzten Ge-
schäftsbesuchers allein die Ursache eines Uns-alles bil-
det. Benutzt z. B. ein Kunde bei Schneewetter den
vor der Tür befindlichen Schneeabkratzer nicht und
stürzt infolge der Glätte im Geschäft und ist der Bo-.
den des betreffenden Geschäftes in, ordnungsmäßigem
Zustand, d. h. nicht außer-gewöhnlich glatt oder ab-
genügt, so haftet der betreffen-de Geschäftsinhaber
nicht. Ist dagegen ein Boden nicht in ordnungsmäßi-.
gem Zustand-e, so wird die Ersatzpflicht des betreffen-·
den Handwerksmeisters durch das mitverschuldende
Verhalten eines verletzten Kund-en zwar eingeschränkt,
keinesfalls aber aufgehoben. Hat bei der Entstehung
eines-Schadens ein Verschulden des geschädigt-en Kuns-
den mitgewirkt, so ist zu prüfen, inwieweit der Scha-
den vorwiegend von Der einen oder der anderen Seite
verursacht word-en ist. Hätt-e der geschädigt-e Kunde
unter Beachtung der von ihm zu fordernden Sorgfalt
den Unfall nicht erlebt, so wird sein Schadensersatzs
anspruch gegen den ebenfalls unsorgfältigen Hand-
werksmeister ganz oder teilweise hinfällig. Immer
wird ein mitwirkendes Verschulden des verletzten Kun-
den dann vorliegen, wenn er mündlich oder durch ein
Schild mit entsprechender Aufschrift gewarnt wurde
und trotzdem verunglückte, denn jeder, der ein fremdes
Haus, vor allem auch Geschäftsräume betritt, ist zu
erhöhter Aufmerksamkeit verpflichtet. - «

Besonders wichtige Vorsichtsmaßnahmen. -
Die gesetzlichen und polizeilichen Vorschriften, wel-

che die Pflichten der Geschäftsinhaber bezüglich der
Verkehrssicherheit regeln, haben nur die Bedeutung
von Mindestvorschriften. Die Sicherheitsmaßnahmen
haben sich nach Art und Umfang des Geschäftsver-
kehxs, nach den örtlichen Verhältnissen, kurz nach den
Umständen des Einzselfalles zu richten. Die Siche-
rungspflicht erstreckt sich auf die Zugänge von Der
Straße, auf Eingänge, Flure und Treppen. Ist der-
Bürgerssteig unmittelbar vor einem Geschäft« in ver-
kehrsgefährdendem Zustande, so erstreckt sich die Siche-
rungspflicht auch auf diesen Teil des Bürgersteig-es
Jst z. B. ein im Bürgersteig eingelassener Rost in
schlechter Verfassung und muß er überschritten wer-
Den, um in‘ das betreffende Geschäft zu gelangen, so
muß auch dieser Zugang verkehrssicher gestaltet wer-
Den, ohne Rücksicht auf die Pflicht der zustandigen
Behörde, für die gefahrlose Benutzung des Bürger-
steiges zu sorgen. Die Verkehrssicherheit ists immer
wichtiger als das gute Aussehen eines»«Gesch»af·ts-·
inneren. Auf dem Boden darf keine ubermnßige
Glätte geduldet werden. Fuß-matten sind sorgfaltrg zu

« prüfen. Wer in einem Loche einer schadhaften Platte
hängen-. blühn-wird stets zarten-Schattenseite ims-
„f ruch- We ejx eineserlittenen Schadens haben. enn

äufer -lo er - liegen; - ist die-T-Whrssicherheit« "immer
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beeinträchtigt. Sie Gefahr des Stolperns über eine
nicht« zu vermutende Einzelstufe wird durch ein ent-
sprechend-es Schild oder durch ausreichende Beleuch-
tung vermindert-Die gefahrlose Benutzung der Türen
muß gewährleistet fein. Rach beiden Seiten aus-
schlagende Türflügel müssen mit Glaseinsatz versehen
sein, Pendeltüren mit Hand-griffen, um sich leichter
gegen die ausfchwingende Türflügel schützen zu kön-
nen. Der Abstand von Türen, die nach einer Treppe
führ-en, zu der Treppe selbst darf nicht zu kurz fein
oder wenn dies nicht zu vermeiden ist, muß ein nicht
zu übersehendes Warnungsschild angebracht werben.
Ladentisch-e sind stets darauf zu prüfen, daß Körper-
und Sachbeschädigungen des kaufenden Publikums
ausgeschlossen sind, ebensoSitzg-elegenheiten. Sie Wa-
ren sind so zu lagern, daß sie nicht von selbst oder
durch ein-en geringen Anstoß herunterfallen können
und die Kunde-n hierdurch Gefahr laufen. Die To-ilet-
ten eines Geschäft-es gehören nicht zu den Geschäfts-
räumen. Wird deren Benutzung aber den Käufern
gestattet, so ist unbedingte Verkehrsficherheit hierzu-
stellen. Auch hat der Handwerksmeister die Pflicht,
Gefährdungen zu vermeiden, die sich aus der Ver-
wechslung von Türen ergeben können. Bodenbelag
und Linolieum ist im Interesse der Verkehrssicherheit
bei Schneewetter mehrmals innerhalb der Geschäfts-
zseit zu reinigen.

Geschäftsiibernahme —- Aufsichts- und Kontrollpflicht.

Wer ein offen-es Geschäft von einem ander-en über-
nimmt, muß sofort beider Uebernahme sämtliche Ge-
schäftsräume, Zugänge usw. auf den verkehrssicheren
Zustand hin überprüfen und gegebenenfalls etwaige
"Mängel unverzüglich beseitigen. Der Handwerksmeister
braucht jedoch nicht selbst die Sicherungsmaßsnahmen
auszuführen. Er kann hierzu Hilfspersonen her-an-
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ziehen. Er genügt jedoch seiner Pflicht nicht, wenn er
die betreffende-n Person-en sorgfältig auswählt, viel-
mehr muß er deren Tätigkeit nicht nur gelegentlich
sondern laufen-d überwachen. Die Vernachlässigung
der Aufsichtspflicht wir-d bei Eintritt eines Unfalles
immer einen Schadsensersatzanspruch begründen. Jst
die schuldhafte Verursachung eines Unfalles durch den

ordnungswidrigen Zustand der Geschäftsräume be-
wiesen, so kann der betreffende Geschäftsinhaber sich
nur durch den Nachweis entlaften, daß er alles getan
hat, um die beauftragten- Personen zur Erfüllung
ihr-er Pflichten anzuhalten. Dagegen ist es Pflicht des
Gefchäftsinhabers die beauftragten Personen über
Umfang und Verantwortung ihrer Tätigkeit zu be-
lehren. Er darf die zutreffenden Sicherungsmaßnahs
men nicht etwa in das beliebig-e Ermessen von Ju-
genblich-en oder anderen Person-en stellen, die nicht
über genügende Erfahrungen verfügen.

Angesichts der trotz aller Vorsichtsmaßnahmen im-
mer wiederkehrenden Unfälle auch in Handwerksläden
ist den geschilderten Grundsätzen erhöhte Beachtung
zuzuwenden, einmal mit Rücksicht auf die Sicherheit
des kaufenden Publikums, zum anderen im Hinblick
auf die sehr weittragende-n Folgen, die sich für den
einzelnen Handwerksmeister ergeben können. Gerade
der nation-alsozi-alistische Staat, der jeglicher Gefahr
verschärften Kampf angesagt hat und auf den ver-
schiedensten Gebiet-en des täglichen Lebens diesen
Grundsatz mit allem cI’tachbrucf zur Durchführung
bringt, hat das größte Interesse daran, daß alles
getan wird, um auch Unfälle der geschilderten Art

· zu verhindern. Auch der Abschluß einer Haftpflicht-
verficherung entbindet nicht von den geschilderten, aus
Rücksicht auf das Volksganze besonders genau zu
beachtenden Pflichten, vermindert dagegen das Risiko
des einzelnen Handwerksmeisters - V.

 

"O b

MwWM. -
Am 24. Dezember, um 5 Uhr, am Dunkelwerden,

erhebt sich im dritten Stock rechts, bei Kroll, ein star-
kes Getöse. Um die Wahrheit zu sagen, mehrere
männlich-e und weibliche Stimmen schimper läster-
lich.« Und heute ist Heiliger Abenidt —

Ia, die Familie am: 'ift fich eben klar darüber
geworben: Tapezierermeister Ragelkvpfsz wird· die Pol- '
ftergarnitur, das lang-ersehnte Weihnachtsgeschenk für
die Frau des Hauses, jetzt nicht mehr liefern. Er hat
die Lief-erung zwar schon vor zwei Wochen ,,sofort,
sofort« versprochen, aber —- wie man sieht —- Nagel-
kopf läßt sich nicht blicken. Lotte, das älteste Töchterchen,
schluchzt: Ihr Kleid,. ihr liebstes Geschenk, das sie
morgen trag-en wollte —- es kommt nicht mehr! Die -
anderen Familienmitglieder ahnen einen verdorbenen,.
verärgerten Weihnachtsabend und beteiligen sich daher
kräftig an der Aufregung.

„heil hitlert“ springt der Reffe Paul eben mal
herauf, um feinen Verwandten einfrohesFeft zu·
wünschen. Er sieht den Jammer. Ia, die Handwerker
kommen bei KrolPs an diesem Nachmittag nicht gut s
weg. Aber Paul weiß einen Ausweg. Er arbeitet»
in einem Anwaltsbüro und kennt solche Fälle schon.

.,Liseber Onkel Kroll, Du hast die Garnitur als Fest-
gefchenk gedacht und hast das dem Handwerker mit: .
geteilt. Ihr habt auch rechtzeitige Lieferung vor Weih-
nachten ausgemacht Rsach dem Fest hast Du kein

‘ Interesses mehr an der Lieferung. Du trittst einfach -
von Deinem Ver-trage mit Ragelkopfs zurück und-
kaufst Dir eine andere Garnitur . fertig. Los, sieh’ -

Geschäfte-Djch r- an, ich weiß reine-i . Gleich werden -. die
eschlossent Dir, Lottchen, kann ich leider nicht« elfen.
u brauchst ja ein Maßkleidt Zurücktreten kann auch.

Seine Mutter, die ’es bestellt hat, aber mit dem Er-
satzkauf würde es jetzt hapernl«

Kroll und sein Reffe ziehen ab.«Die fertige Garni-
tur gefällt leidlich und wird gekauft. In letzter Minute
rollt sie an. Sa bie Schneisderin mit Lottchens Kleid
auch noch hergehuscht ist, war für diesmal dise Weih-
nachtsstimmung bei Krolls gerettet.

Am 29. Dezember bringt Ragelkopf mit seinem
Lehrling die bestellte -Polstergarnitur. ,,Entschuldigen
Sie Ischon, lieber Herr -Kroll, ich hatte-mich mit der
Zeit etwas verkalkuliert Was Sie mir da geschrieben
haben, von wegen Zurücktrieten, kommt ja gar nicht in
Frage-. Sie mußt-en mir doch erst mal eine Frist
setzen. Seh-en Sie sich meine Arbeit an: Gut und
preiswert. Die können Sie schon abnehmen!“

Kroll lehnt ab. Ragelkopf droht mit der Klage. Es
gibt einen neuen Krach. Drei Wochen darauf steigt
der Prozeß. Das Ende war vorauszusehen: Nagel-
kopf bleibt auf der War-e sitzen. Jetzt, nach dem Fest,

· kann er sehen, wann er sie verkauft. Auch dem Gesetz
handelt es sich um ein sogenanntes Fixgeschäftz Die
Lieferung war an einen bestimmten Zweck «— das
Fest —- gsebunden. Ragelkopf hat die Frist nicht ein-·
gehalten,. also den Vertrag gebrochen. Eine Rachfrists
setzung ist bei Fixgeschäften nicht vorgeschrieb-en.· Ra-
gelkopf kann froh sein, daß er nicht auf Schadens-
ersatz verklagt wurde. . «-
Um eine Erfahrung reicher, verläßt Ragelkdpf das

Gericht. Sie ganze Größe des Schadens geht ihmerst
spät-er auf: Die Familie Kroll ist auf Jahre hinaus
als Kundschaft des Handwerks verloreni. , -«
So ein Aerger pflegt festzufitzen. «

Wir wünschen- ,.und hoffen, daß alle andwerkss
(

meister "bei den diesj.".hr«igen · Weihnachts ieferungen
. ihren Kunden solche Erfahrungen-J erspareräzwerdem

a b.o.s·.
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nicht beantwortet. Rüchvorto ist fürsorglich beizufügen

1368. Der Hauswirt haftet für die V-erkehrssicherheit
, in seinem Grundstück. -

Frage: In dem Hausgrundstück, in dem ich zur
Miete wohn-e, befindet sich im Schuppen ein Tor-
eingang mit zwei Toren, an denen sich kein Verschluß
befindet. Die Tore wurden nur mit Stangen bezw.
Steinen zugestützt. Durch den Wind wurde vor Mo-
nat-en eines dieåer Tore herausgeschleudert und lehnte
nun seit jener eit an der Wand. Vor einem Monat
verlangte ich von dem Hauswirt, daß er das Tor repa-
rieren, einhängen und vorschriftsmäßig verschließen
sollte. Mit dem Hinweis, daß er keine Zeit habe, schob
er die ‘Reparatur für später auf. Vor einer Woche
verunglückte mein vierjähriges Kind dadurch, daß es
sich durch das an der Wand lehnende, plötzlich um-
stürzende Tor ein Bein brach. » .
' Ich frage nun, ob ich den Hauseigentümer für die-
ses Unglück verantwortlich machen kanns Derselbe ist
in keiner Haftpflicht und lehnt die Uebernahme der
Krankenhaus- sowie Arztkosten hartnäckig ab. Kann ich
den Hauswirt zur Uebernahme der Kosten zwingen?
Wie muß ich hier vorgehen?

P. G. in W. Bez. Vresl.
Antwort: Der Hauseigentümer ist verantwort-

,,Schlesiens glaubten!“

lich Dafür, daß die von den Hausbewoshnern und ihren «
Angehörigen und Angestellten begangenen Grund-
stücksteile verkehrssicher sind. Er muß gewissenhaft
seine Aufmerksamkeit daran wenden, daß nicht be-
sondere Umstände die Gefährlichkeit über das erlaubte
Maß hinaus steigern und muß sich davon überzeugen,
daß alle Anlagen die genügende Verkehrssicherheit
besitzen Wenn Schäden ursächlich auf eine Verietzung
dieser Verpflichtunggnrückzuführen sind, so haftet der
Hauswirt für die chäden und unabhängig davon,
ob er gegen Haftpflicht versichert ist oder nicht. Die
Schadenshaftung fäklt oider mindert sich, wenn ein
überwiegendes oder mitwirkendes, ursächliches Ver-
schulden des verunglückten Kindesoder des Aufsichts-
pflichtigen vorlie t. Hat der Hauswirt für— den ord-
nungsmäßigen Zustand des Schuppens zu sorgen,
war er verpflichtet, den« durch Windstoß hinausge-
schleuderten Torflügel sofort instandsetzem einhängen
undsverschließbar machen zu lassen-Er hat fahrlässig
gehandelt-, wenn er den Torflügel an die Wand ge-
lehnt hat. . —

Entscheidensd für die Haftungsfrage wird die Fest-
stellung sein, aus welcher Ursache der Torflügel plötz-
lich auf Ihr thähriges Kind gefallen ist und diesem
das Bein gebrochen hat. Wenn das Kind z. V. beim
Schuppen gespielt, sich hinter dem Tor versteckt und
dadurch das umfallen verursacht hat, wird der Haus«
wirt nur z. T. oder gar nicht verantwortlich gemacht
werden können. Namentlich wenn Kinder an der be-
treffenden Stelle überhaupt nichts zu suchen haben.
Auch wird es sich fragen, ob Sie als auffichtspflichs
tiger Vater bei Kenntnis des Torschadens den Auf-
enthalt Jhres Kindes in unmittelbarer Nähe des
Schnppens nicht hätten verhindern müssen. Diese
Tat-fragen sind aber ohne eingehende Kenntnis der
örtlichen Verhältnisse und der Art des Verlaufes
des Schadensfalles nicht zu beantworten. Kann dem
Hauswirt Fahrlässi keit nachgewiesen werden,- ist er
zum (bringe des ch

verletzung s a} nahm WA"
. Da« del-C « swirtsdiefl 'ebernahmewbewriäranlen-

adens verpflichtet, der dem Kinde s;
an seiner Gesundheit »durch " die widerrechtiiiche Körper-
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zuständigen Amts- oder Landgiericht verklagen müs-
sen. Das Amtsgericht ist« zuständig für Zahlungsans
sprüche bis 500,—— NM., darüber hinaus ist das Land-
gericht zuständig, bei dem Sie sich durch einen dort
zugelassen-en Rechtsanwalt vertreten lassen müssen.

1369. Schafft klare Vertragsverhältnisse.
Frage-: Am 1."Iu-li 1935 mietete ich zwei große

Garagen, die mit geringen Mitteln zu einem Werk-s-
raum umgewandelt werden konnten, ferner ein-e Woh-
nung von 3 Zimmern und Küche und zahlt-e RM.
75,—— Miete. Das Objekt liegt am Stadtrand und
wurde von mir gewählt, weil ich vorher im Zentrum
wenig Raum und geringen Vorfahfrtsplatz hatte. Das
habe ich meinem jetzigen Hauswir gesagt und mein
Interesse an einem Dauermietsverhältnis betont. Ein
schriftlicher Vertrag besteht nicht. Bei Mietsabschluß
habe ich mit dem Hauswirt einen Vorplatz vereinbart-
den ich aber auf meine Kosten vom Bauschutt, Zie-
geln und Altholz, räumen lassen mußte. Ferner habe
ich das Aufstellen ein-es Schuppens vereinbart, zwecks
Abstellung.-von Werkstücken, iReifen, Felgen usw. und
habe diesen sofort am 1. Mietstag zufammenzimmern
lassen. Auf meine Kosten wurde auch der Schornstein
erhöht, ein Dachfenster eingebaut, Starkstromleitung
_unD- Lichtleitung herangezogen und im Raum verlegt.
Werkbänke und ‘Regale mußten geändert werden und
zuletzt die Apparate und Maschinen eingebaut wer-
Den. Die Ausgabe-n hierfür betragen ca. 500,— man.
außer Reklame u. a. m.

Mitte Oktober d. Is. begann der Hauswirt mit dem
Aufbau von Garagen im Hof des Grund-stücks unD
vergrößert jetzt seinen Bau, entgegen seiner vorheri-
gen Mitteilung, in sRichtung vor meine Werkstatt.
Mein-en Schuppen ließ er wegrseißen, nachdem er
mir versicherte, sofort Ersatz zu schaffen. Die Garagen
stehen 8 Meter gegenüber meiner Werkstatt. Wenn
die Tore gegenseitig geöffnet werden, bleiben nur noch
5 Meter Zwischenraum. Wenn in Zukunft, wie jetzt
täglich, Kundenfahrzeuge vor meiner Werkstatt zur
Bearbeitung (Montagie) steh-en werden, ist die Ein-«-
fahrt zu den drei Getragen versperrt. Auch Werkzeuge
(fahrbarer Wagenheber) Untersstellböcke und Werk--
stücke werden wie bisher üblich, vor meiner Werk-·
raumtür nicht mehr abgestellt werden können. Ich-
werde sogar mein Werkstatt-Tor schließen müssen..·
wenn ein Auto (im, rechten Wink-el) . in die
Garn-ge · gebracht werdentzsolL Ich machte den Haus-·
-wirt wiederholt aufdiese zu erwartenden Umstande-
aufmerksam und '_ Der Hauswirtdxoht mir mit der fo-
fortigein Kündigung, wennich in Zukunft den- Vor-i
platz nicht freihalte. Vetreffend der Wiederaufstellungk
des Schuppens soll ich mir eine der neu-en Garagen
für 15,——- AM. bzw. eine größere für 18,—— 934m. mo-
natlich mieten. Aus wirtschaftlichen Gründen kann ich
das nicht. Insbesondere aber ist der Vorplatz, also das
große Interesse an meinem damaligen Mietsabfchlußll
mir genommen. Was kann ich dagegen tun, und wie-
meine Interessen schücäeniIsIsth der Hcåzswirt schaden-—
er a li ti , wenn i an zie en mu

s BH ch g R. K. in G. Vez. VresL

Antwort: Als Sie am 1. 7. 1935 mieteten und
Ihr Interesse an einem Dauermietverhältnisse beten»—
ten, hätten Sie diese Absicht der Dauermiete auch
Durch Abschluß eines langfristigen, schriftlichen Miets-
vertrages sestlegien müssen. Denn ein Mietvertxagi
über Wohn- oder Geschäftsräumader für eine [an--
gere Zeit als ein« Iahr geschlossen-wird, bedarf der-
schriftlichen Form. Wird die Form nicht beachtet, sos

‑ gilt der«Ve-rtrag ‚aß—‚für; unbestimmte Zeit geschlossen..
Damit sist jederseits Die, Kündigung ·. spüteftensszams
-3.·-. Wercktagex des Viertakjahres für »den Schluß-keines

nen:rn.rnnelires-.rrixlässjak.· Jst-»der ’ Meister-nach-
. , ‚d. nn beweisen-- fes-Ist Weg-Rund a

hauB sünd Arztkoften ablehnt, werden Sie ihn beim —;:-.
. » .. _ e73g;thseiks-T;iüsi

extra-. · jkbknwvreiiZgbrrgpnrMth .«.zx!,leüss;;eyür III-I
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spätestens am 15.» djes Manats zu erfolgen; sofern
nicht über die Kündigung eine andeie""Veretnbarung
getroffen ist. Da offenbar die Garagenzwzegen ihres
wirtschaftlichen Zusammenhangesmit den Wohnrauk
men zugleich mit diesen gemietet sind, wurde bei
einem Altbau auch der mündliche Mietvertrag unter
Mieterschutz stehen, wenn die Iahresfriedensmiete sur
die Wohn- und Geschäftsräume in G. zusammen
hinter 600,——- RM. zurückbleiben würde. In diesem
Falle dürft-e nur aus den im Mieterschutzgesetze auf-
geführten Gründen gekündigt werden. Darüber hin-
aus besteht ein besonderer Schutz durch das Voll-
streckungsgericht dann, wenn das Vorgehen des Ver-
mieters gegen den Mieter eine dem gesunden Volks-
empfinden gröblich widersprechende Härte darstellt."
In diesen gesetzlichen Rahmen fallen die Kündi-

gungsmöglichkeiten des Vermieters, wobei auch dessen
Schutzbedürfnis zu beachten ist.

Nach Ihrer Darstellung wird Ihnen jetzt der Ver-
platz, das große Interesse an Ihrem Mietabschluß,,ge-
nommen. Gemietiet haben Sie nur die 2 Garagen und
die Wohnung zum Mietpreise von 75,—— RM. Der
Mietvertrag umfaßt also nicht den Vorplatz in einer
bestimmten Ausdehnung, sodaß die Vereinbarung über
den Vorplatz nur ein Recht zur Mitbenutzung gibt.
Nach Treu und Glauben wird dieses Recht auch vom
Hauswirt zu achten sein, doch- wird man ihm nicht
verbieten können-, in ein-er Entfernung Von 8 Meter
von Ihrer Werkstatt den Gar-agenbau im Hof des
Grundstücks zu vergrößernx Wenn Ihnen bisher die
Abstellung fahrbarer Wagenheber, Unterstellböcke und
Werkstücke, sowie das Stehenlassen von Kundenfahrs
zeugen vor der Werkstatt zur Bearbeitung gestattet
war, so ist dies offenbar daraus zurückzuführen daß
der erpslatz bisher anderweitig nicht gebraucht wurde.
Es liegt in der Hauptsache eine gunstweiise Ge-
brauchsüberlasfung vor, deren Einschränkung Sie sich
den veränderten Verhältnissen entsprechend gefallen
lassen müssen. Inwieweit Ihn-en diese Einschränkung
zuzumuten sein wird, kann nur der Sachverständige
an Ort und Stelle entscheiden Kommt es zu keiner
Einigung und besteht kein gesetzlicher Mieterschutz,.so
wird kaum eine Möglichkeit bestehen, Sxie gegen eine
Kündigung zu schützen, weil auch ein erhebliches In-
teresse des Hauswirts an der unbehinderten Be-
nutzung sder neu errichteten Garagen besteht. Ein
Grund; vden Hauswirt schadensersatzpflichtig zu mass-,
chen,» wenn Sie ausziehen müssen, sist nicht gegeben, _
man deer Hauswirt nur« von einem ihm gesetzlich-sm-
stehenden Kündigungsrecht Gebrauch macht-. »Sie wa-
ren unvorsichtig, daß Sie sich nicht durch einen-lang-
fr’iftig-e‘n, alle Vertragsrechte und --Pf-l«ichtenspu-msassens
den Vertrag gesichert haben. Sie tragen allein das
Risiko der Aufwendungen nnd könnten beim Umzcug
nur unter gewissen Voraussetzungen die eingebauten
Anlagen wegnehmen und Ersatz der notwendigen
Aufwendungen fordern. ·
Da der Hauswirt versichert hat, sofort Ersatz für

den weggerissenen Schuppen zu schaffen, werden Sie
ihn im Klagewege hierzu-zwingen können. Inwieweit
Sie vielleicht, wenn ein neuer Schuppen nicht mehr
gebaut werden kann, als Ausgleich eine Garage zu
angemessenem Mietzins nehmen müssen, Ihängt von
den "örtlichen und wirtschaftlichen Verhältnisserz ab.

. g.
1370. Folgen der Eignnngsprüsung _

Frage: Am «6. Februar 1936 habe sich seinen
Lehrvertrag abgsxeschlossen ««Le,hrzeit beginnt vom 1.2.
1936 und endigt am .31. Juli 1939. Die Probezeit
beträgt 4"«inhen ,—-— vom 1. 2, "36 'bi-B 29. 2. 365le

„echlefienä' Handwerk«
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forderung, diesen sofort zu entlassen. Demnach habe
'ich den Lehrling am nächsten Tage (28. lt. 36) wegen
nichtbestandener Eignungsprüfung entlassen.

Ietzt beschwert sich der Vater gegen mich, weil der
Lehrvertrag schon rechtskräftig war. In einer Verord-
nung heißt es, daß ein Lehrling bei nichtbestandener
Etgnungsprüfung, ja sogar Zwischenprüfung, wenn er
diese nicht besteht, entlassen werden kann. Ich habe
nur der Aufforderung des- Lehrling-swarts Folge ge-
leistet. Bin ich jetzt der schuldige Teil oder die
Innung?

Besteht die Möglichkeit, daß er die Eignungsprü-
sung wiederholt. Der Vater desselben besteht, daß der
Iunge weiter lernt.
Beim Eintritt in die Lehre bestand ich darauf, daß·

der Junge in die HI. eintreten soll, wollte auch die
Beiträge für ihn bezahlen. Der Vater desselben hat
es nicht erlaubt. Der Grund ist mir nicht bekannt.

Die Handwerkskammer hat mitgeteilt, daß Lehr-
lingsstreitigkeiten in Güte verhandelt werden sollen,
was auch gestern geschah. Zu einer Einigung kam
es nicht. Bitte um genau-e Aufklärung, ob ich haftbar
gemacht werden kann. _ A.· B. in R. Bez. OS.

Antwort: Durch Ablauf der Probezeit sind die
fristlosen Kündigungsmöglichkeiten auf diejenigen Fälle
beschränkt, bei welchen der Lehrling irgendwel-cheV-er-
fehlungen begangen hat. (z.. B. § 123 RGO.). Liegt
eine solche Verfehlung nicht vor, und das muß hier
angenommen werden, so besteht grundsätzlich nicht die
Möglichkeit, den Lehrling zu entlassen. Die Auffor-
derung des Lehrlingswarties, den Jungen zu entlassen.
dürfte daher über das Ziel hinausgeschossen fein. In
einen bestehenden Vertrag kann von dritter Seite
nicht mit. der Wirkung eingegriffen werden, daß "«er

» aufgelöst werd-en muß.
Eine andere Frage ist es, ob der Vertrag etwa

deswegen nichtig sei, weil er auf eine unmögliche Lei-
stung gerichtet wurde. Ein Farbenblinder z. B. kann
nicht zum Maler ausgebildet werden. Die Eignungs«
prüfung wird doch aber wohl bloß- ergeben haben,
daß die Aufnahme dieses Lehrlings unerwünscht sei,-
nicht wird die Prüfung ergeben haben, daß die Her-—-
anbildung die-fes Knaben zum Schuhmachergesellen
unmöglich sei.

So halten wir Sie für verpflichtet, den Lehrvertrag,
den Sie nun einmal abgeschlossen haben, zu erfüllen.
Die Innung hätte daraus achten müssen, daß die Eig-
nungsprüfung rechtzeitig, d. h. während der Vrobezeit
vorgenommen wurde-· Selbstverständlich besteht ·«theo-
retisch die Möglichkeit,z » daß die Eignungsprüfnng
wiederholt wird."Qb eine solche Wiederholung zweck-
mäßig ist, ist« aber eine andere Frage, weil doch ank-
zunehmen ist, daß die erste Prüfung mit all-er Sara-
falt vorgenommen wurde. ' - f
Wenn Sie aber im übrigen vor Eintritt des Inn-

gen in die Lehre die Bedingung ausgestellt hatt-en, daß«
· er in die HI. einzutreten habe und sich dann später

der Vater weigert diese Abmachsung inne-zuhalten,
können Sie dem »durch seinen Vater vertretenen Lehrs-
ling eine angemessene Frist zur Erfüllung dieser Ver-
tragsbedingung stellen und nach Ablauf der Frist vom
Vertrage zurücktreten.

1371. Zwangsbersteigerung und Pachtvertrkag «
Frage: Ich will ein Grundstück erwerben,· »das

szwangsversteigert wird; nachdem die Versteigerung
beantragt war, sind- noch .2 Pachtverträge abgeschlos-
ssen worden. Bleiben diese Vachtverträge bei der Ver-
steigerung gültig oder können diese gelöst werden? -_

« « K. in R. Bez. Liegn.
.. . »Hu n.t wo r t-- Nach zdem Saihverhalt ,"ljnd..«;izijs »in-g-
lichen - Pachtverträge vor-. dem idie Beschlägiztzkme am

  

      
  

vrtmenden ·Zwangsverfteigerungsbefsp« · » .

warben. Gründfätzlich kann nun ins-» -« „g; .
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setzlichen Frist kündigen. Die Kündigung ist ausge-
schlossen, wennsie nicht für den ersten Dermin erfolgt,
für den sie zulässig ist. Bei Pachtverträgen ist dem-
nach die Kündigung nur für den Schluß eines Pacht-
jahres zulässig. Sie hat spätestens am 1. Werktag des
halben Jahres zu erfolgen, mit dessen Ablauf die
Pacht endigen soll. (ä 595 BGB-P Hinsichtlich des
Pachtjahres ist noch auf folgendes hinzuweisen:
Gewöhnlich fällt das Pachtjahr mit dem Wirtschafts-
jahr zusammen. So weit dies nicht der Fall ist, ent-
scheidet das Pachtjahr, nicht etwa das Wirtschafts-
jahr oder Kalenderjahr. Der Termin, nach dem ge-
kündigt werden kann, bestimmt sich nach dem Tage
des Zuschlags. Dies ist also der entscheidende Augen-
blick. Unter Berücksichtigung - dies Tages des
Zuschlags kann sich also der einzelne Ersteher be-
rechnen, zu welcher Zeit er dem Pächter kündigen
kann, und er , spätestens auch die Kündigung aus-
sprechen muß. Auf Grund dieser gesetzlichen Vor-
schrift berührt es also den Ersteher des Grundstücks
nicht, wenn der frühereVerpächter mit den fraglichen
Pächtern längere Kündigungsfristen oder überhaupt
Unkündbarkeit der Pacht vereinbart hat. Daran ist
der Ersteher also insoweit nicht gebunden. (Wird dem
Pächter " gekündigt, so haftet unter Umständen der
frühere Verpächter dem gekündigten Pächter auf
Schadensersatz wegen Nichterfüllung Das ist indes
eine Frage, die Sie ja nicht berührt, sondern vielmehr
nur den früheren Verpächter).
In Bezug auf das grundsätzliche Kündi ungssrecht

dies Ersteherss ist noch auf folgende, gesetz iche Vor-
schrift hinzuweisen: Eine Abänderung und Ausschlie-
ßung dieser gesetzlichen Ermächtigung des Erstehsers
ist nach dem Zwangsversteigerungsrecht zulässig. Ie-
der Beteiligte kann eine derartige, abweichende Fest-
legung der rechtlichen Bedingung-en der Zwangsvier-
steigerung beantragen. (§ 59 des Zwangssversteiges
rungsgesetzes). Dies ist- die grundsätzliche Beg.elung.·
Dabei ist darauf hinzuweisen, daß die oben erwähnte
Kündigungsfrist (ä 595 BGB.) sich auf Verpachtung
von Grundstücken oder Rechten bezieht» ·

Sie müssen, falls landwirtschiaftliche Grundstücke in-
Fragse kommen sollten, noch ferner das Pachtnotrecht
berücksichtigen, das auch gegenwärtig—wie Ihnen ja
bekannt sein dürfte — noch in Geltung ist. In Frage
kommt in dieser Richtung vor allem das Gesetz über
Pächterschutz vom 22. 4. 33. § 2 dieses Gesetzes be-
stimmt u. a.: -

«,,Kündigt der Ersteher (in der Zwangsversteigerung)
das Pachtverhältnis, für ein-en vor dem 30.Septem-
ber 1937 liegenden 3-eitpunkt,- so kann das Pacht-
einigungsamt auf Antrag des Pächters die Wirksam-
keit der Kündigung um ein Jahr hinausschietien. Der
Antrag ist abzulehnen, wenn die ordnungsmäßige
Fortführung des Betriebes durch den Pächter nicht
gesichert erscheint.« - '

Sie ersehen also dar-aus, daß nach dem Pacht-
schutznotrecht die Kündigung zwar grundsätzlich wirk-
sam bleibt, aber der Eintritt der Rechtsfolgen durch

 

lessesie seeiiei
werden kann. Diese Vorschrift zeigt Ihnen,«daß das
Gesetz keineswegs etwa schlecht wirtschaftende Pächter
schützt. Der Pächterschutz wird also nicht um der per-
sönlichen Interessen willen gewährt.

   

 

  

  

1372. Konkurrsenzverbot.

Frage: Im Mai 1933 pachtete ich. im hiesigen
Ort eine Stellmacherei mit Wohnung von einer
Witfrau auf die Dauer von sechs Jahren. Selbige
wurde mir bald zum späteren Kauf angeboten. Die
Maschinen habe ich käuflich erworben. Im Vertrage
habe ich folgenden Absatz stehen: »Pächter verpflichtet
sich ferner nach Beendigung des Pachtverhältnisses
die Stellmacherei im Umkreise von R« bis 5 Kilometer
nicht selbständig zu betreiben.“ Die Verpächterin ist
nun nicht mehr Willens das Grundstück zu verkaufen.
Inzwischen ist mir im hiesigen Ort einanderes für
mich passendes Grundstück zum Kauf angeboten wor-
den. Kann ich mir in diesem eine Stellmacherei-
Werkstatt einricht-en·oder kann mich dieser Satz mei-
nes Vertrages behindern. Ich wollt-e bei der· Ver-
pachtung auf diesen Absatz nicht eingeben, da erwidert

edie Verpächterin unter Zeugen, daß dieses für Mich
nicht in Frage kommt," da ich später soswiseso das
Grundstück kaufen kann. H. S. in R. Bez.Bres"l.

Antwort: Sie haben sich rechtswirksam bei Abk-
schluß des Vertrages verpflichtet, die Stellmachierei
nach Beendigung des Pachtverhältnisses imUmkreise
von 5 Kilometer des jetzigen Wohnortes nicht selb-
ständig zu betreiben. Derartige Abreden sind üblich
und erlaubt, weil sie den Zweck haben, den Betrieb
als ein-en gsewinnbringenden zu erhalten und vor der
Konkurrenz des bisherigen Pächsters, der auch den
alt-en«Kundenkreis übernommen hatte, zu schützen. Als
Ihn-ens. Zt. das Haus zum später-en Kauf angeboten
wurde, hättenSie sich durch einen notariellen Ver-
trag und durch Eintragung einer Vormerkung ins
Grundbuch sichern müssen. Mit dem formlosen An-
gebot wurde Ihnen lediglich in Aussicht gestellt, daß
Sie das Grundstück später einmal kaufen könnten.
.Wenn die Verpächterin nunmehr das Grundstück nicht
verkaufen w-ill,· können Sie sie nicht zum Verkauf-e
zwingen, das Konkurrenzvserbot bleibt bestehen nnd
kann vor Gericht gegen Sie geltend gemacht werben.
Die Aussprache bei Abschluß des Pachtvertrages ist
sinngemäß dahin auszulegen, daßdas Konkurr«enzver-
bot nur für den Fall des Grundstückkanfes wegfallen
soll.

1373. Sorgfalt des Handwerker-s im Strsasz-enverkehr.
Frage: Am . . .. . brachte mir zur Mittagszeit

ein Kunde einen Ernte-Leit-erwagen mit abgebrochen-er
Deichsel zur R-eparatur.· Ich konnte den Wagen im
Augenblick nicht ins Gehöft nehmen, da ich erst Platz
schaffen mußte. Er stand hart am Rinnstein, aller-
dings in falscher Fahrtrichtung, da der Kunde von
dieser Seite gekommen war. Inzwischen kam ein
Kaufmannslehrling mit dem Rade und fuhr in die
Deichsel, da er angeblich den Wagen nicht gesehen
hat. Es war ein heller, klar-er Tag, sodaß er unmöglich
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auf den Weg geachtet haben kann, wenn er den Wa-
gen nicht gesehen hat. Die Straße ist sehr breit und
es war zur Zeit keinerlei Verkehr. Ich habe sofort
einen Arzt besorgt. Auch der Lehrherr wurde benach-
richtigt und die Ueberführung in die elterliche Woh-
nung veranlaßt. Am Nachmittag kommt der Vater
des Lehrlings und verlangt von·mir ein-e neue Hose,
da die Hofe von dem Anfahren zerrissen war.

Ich bitte mir mitzuteilen, wie die Rechtslage ist,
und ob ich verpflichtet bin, den Schaden zu ersetzen.
Tritt evtl. die Haftpflichstabteilung des Reichsinnungs-
vserbandes des Schmiedehandwerks ein?

- . « . F. W. in I. Bez. Liegn.
Antw o r t: Schon nach allgemeinen Rechtsgrund-

fätzen ist jeder für den vserkehrsmäßigen Zustand der
unt-er seiner und wenn auch nur zeitweiligen Herr-
schaftsgewalt stehenden Sachsen verantwortlich. Er
haftet für vorsätzliches oder fahrlässiges Verhalten,
D, h. er hat den entstandenen Schaden zu ersetzen.
Fahrlässig im Sinn-e des bürgerlichen Rechts handelt
derjenige, der die im Verkehr erforderliche Sorgfalt
außer acht läßt. Es kommt also hinsichtlich der Fahr--
lässigkeit nicht auf die Verkehrsüblichkeit an, _— wie
oft angenommen wird -_- sondern nach objektiv-er Wer-
tung die erforderliche Sorgfalt außer acht gelassen
wir .
Im vorliegenden Falle haben Sie sich auch zu ver-

gegenwärtigen, daß die Vorschriften der neuen Reichs-
straßenverkehrsordnung berücksichtigt werden müssen.
Nach Der Straßenverkehrsordnung hat allgem-einjeder
Teilnehmer am öffentlichen Verkehr sich so zu ver-
halten, daß er keinen anderen schädigt oder mehr, als
nach den Umständen unviermeidbar, behindert oder
belästigt. Hinsichtlich unbespannter Fuhrwerke hat die
Reichsverkehrsstraßenordnung in einer Ausführungs-
anweisung folgendes ausgeführt: ,,Unbespanntes
Fuhrwerk darf bei Dunkelheit oder starkem Neben
nur auf der Straße stehen, wenn die Deichsel hoch
geschlagen, abgenommen oder wenigstens an der Spitze
beleuchtet ift.“ Für den Fall, daß unbespannte Fuhr-
werfe bei Tageslicht auf der Straße stehen, hat die
Straßenverkehrsordnung außer der Anweisung, daß
derartige Fahrzeug-e auf der rechten Straßenseite zu
stehen haben, keine besonderen Bestimmungen getrof-
fen. Im vorliegenden Falle ist nun zu berücksichtigen,
daß die Straße sehr breit und zu der fraglich-en Zeit
auch wenig belebt war. Wir sind auch der Auffassung,
daß in diesem Falle der Lehrling die auch seinerseits
erforderliche Verkehrssorgfalt nicht beachtet hat, sonst
hätte er unmöglich in den Wagen hineinfahren kön-
nen. Gegen Sie spricht nur folgendes-

1. Daß der Wagen in falscher Richtung stand, D. h.
ein. Fahrt-eilnehmer vermutet-e die Deichsel an einer
anderen Stelle des Wagens. . «

2.—Daß die Deichsel abgebrochen war, sie also nicht
klar übersehbar war. —

3. Daß evtl. durch irgend welche Gegenstände auf der
Straße eine gewisse Blendwirkung ausgelöst wurde.
Ob dies letztere der Fall ist, ist natürlich Tatfrage.

Diese 3 Punkte allein könnten nach tmsererAuffassung
Sie dem Vorwurf ein-er gewissen Fabrlässigkeit aus-
feigen. Im einzelnen ist es natürlich Sache richterlicher
Würdigung, ob derVorwurf der Fahrläfsigkeit bejaht
oder verneint wird. Wir haben Sie insoweit auf die
bedeutsamen rechtlichen Gesichtspunkte hingewiesen.
Falls bei einer gerichtlichen Ansenandersetzung Ihr
Verhalten als Fahrlässigkeit betrachtet werden« solllte,
würde natürlich Ihre Schadensekksatzspslicht weitgehend
durch Berücksichtigung des mitwirkenden Verschuldens
des Lehrlings gemindert werden. -

Nr. 13711: Gemeindesteuer.

 

Wie wir aus dem Sachverhalt ersehen, ist« glück-
licherweise nur ein geringer Schaden entstanden. Da
der Vater des Verletzt-en auch nur einen geringen
Schadenersatzanspruch geltend macht, so fragt es sich
immerhin, ob Sie die etwaigen Aufregungen eines
Prozesse-s übernehmen wollen. Unserer Auffassung
nach käme als-eine für beide Teile günstige Lösung
folgende-s in Frage: Setzen Sie dem Verlsetzten bezw.
seinem Vater auseinander, daß die Hauptschuld den
Lehrling trifft und gewähren Sie ihm hinsichtlich der
zerrissenen Kleidung einen kleinen Zuschuß unter der
Bedingung, daß der Lehrling auf jegliche weitere,
etwaige ihm zustehende Ansprüche verzichtet. Eine
derartige Regelung wäre nach unserer Auffassung sehr
empfehlenswert. -
U. E. kommt eine evtl. Ersatzpflicht der öffentlich--

rechtlichen Sozialversicherung nicht in Frage, da es
sich hier nicht um einen Unfall einer betriebszugehöri-
gen Person handelt. (Wir nehmen an, daß Sie mit
der Hastpflichtabteilung des Reichsinnungsverbandes
des Schmiedehandwerks die öffentlich-rechtliche So-
zialversicherung meinen). Ob Ihnen irgend ein Ersatz
aus einer privaten Versicherung geleistet werden kann,
hängt von den Versicherungsbedingungsen ab, unter
denen Sie evtl. einen Verficherungsoertrag abgeschlos-
sen haben. Ob eine derartige privat-e vVersicherung
vorliegt, ist aus dem Sachverhalt nicht ersichtlich.

P. K. in M. Bez. VresL
Nr. 1375: Anwaltskostennote.

R. T. in W. gBes. Vresl.
Nr. 1376: Fasfadenanstrich -

_ » A. P. in L. Bez. Vresl.
im. 1377: Vaufragen. V. W. in M. Bez. Liegn.
Nr. 1378: Kann ich ein Handelsgeschäft übernehmen?

" . O. K. in K. Bez. Liegn.
Rr. 1379: Schalttafel. V. K. in V. Bez. OS.
Nr. 1380: Der säumige Darlehnsschuldner.
_ i5. an. in G. Bez. OS.
Diese Anfragen werden schriftlich beantwortet.
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Mozarts gelte beige.
,-Musikinstrumentenschauim Haus des Handwerks.

« Der Reichsinnungsverband des Musikinstrumenten-
machen-Handwerks, das 13 selbständige Handwerks-
zweige mit zur Zseit etwa 3600 Betrieben im ganzen

Reiche umfaßt, tritt im Hause des deutschen Hand-
werks zum erst-en Mal mit seiner Musikinstrumenten-

schau an die Oeffientlichkeit. -
Die Ausftellung, die bis zum 30. November täglich

von 10 bis 18 Uhr, Sonntags von 11 bis 17 Uhr
geöffnet ist und Musikinstrumente aller Art umfaßt,

zeigt nicht nur fertige Arbeiten, sondern bei zahl-
reich-en Instrumenten auch die Entwicklung mit ihren
einzelnen Arbeitsvorgängen, so beim Bau von Geigen,
Orgeln, Blasinstrumenten usw. Ferner sind Quer-
schnitte des Klaviiers zu sehen, um dem Laien die
Vorgänge im Innern des Instruments zu veranschau-
lichen. Auf dem Gebiete des Geigenbaues werden auf
Konstruktionstafeln die Arbeitsgeheimnisse des ita-
lienischen Geigenbaues vor Augen geführt. Da ein
Geigenbauer während der ganzen Dauer der Aus-
ftellung die Kunst dies Geigenbaueszeigen wird, kann
sich jeder Ausstellungsbefucher ein Bild v.on·der prak- «
tifchen Arbeit dies-es schwierigen Handwerks machen.-
Neben alten, historischenInstrumenten “——- ’uärahiit’

Die erste Geige Moza·rts«,"e»ine Leihgabe des Staat-
·lichen Instituts für deutsche Musikforschung, zu· sehen
—·—-« sind Neuheit-en auf dem Gebiet-e des Orgelbaues -
vertreten, wie Orgelpfeifen aus LeichtmetalL Beson-·
deres Interesse darf ein Klangplattenklavier für sich in
Anspruch nehmen, ein kleines Kasteninstrument von
drei Oktaven Umfang, das infolge feines geringen
Preisesauch für die Hausmusik besonders geeignet
erscheint. s . .

100mm Sanktioning im deutschen liandwerli
Die größte berufliche Ausbildungsstätte. ——' Verein-

_ -' _- hettlichung notwendig. « « «

Der Beichsstand des deutschen Handwerks hat die·
Vorarbeiten aufgenommen, um ähnlich, wie es im
Meisterprüfungswiesen geschehen ist, nun-auch eine
entsprechende einheitliche Ausrichtung im Lehrlings-
·und GefellensPrüfungswesen» in Deutschland herbeizu-
führen. Bei der Vereinheitljichung handelt es sich ins-
besondere um Die”‘QqunahmebeDingungen für Lehr-
'linge, den Berutfsaüsbilduiigsplanksund die Lseshrzeits
Dauer, Die Vrüfnngsanfotdernngen»für die Zwischen-
prüfungen und ffür die Gesellenprüfung, die Anfor-
derungen an Die: Lehrweikstajtt undzuznchie Lehrlings-
höchstzahl. Die Neichsinnungsverbände sind wie die
Kammern zur Berichterstattungaufgefordert „warben.

Der Generalsekretär des Beichsftandes, Dr. Schüler-
hebt in diesem Zusammenhang im »Deutfchen Hand-
w-erk« hervor, daß das Handwerk nach wie vor die
größte berufliche Ausbildungsstätte Deutschlands sei.
»Schon heute könnten rund 700 000 Handwerksbetriebe
Die Ausbildung von Lehrling-en vornehmen. Es kämen
laber immer neu-e Lehrmeister hinzu, da der Zustrom
zu den Meistesrprüfungen von Iahr zu Iahr wachse.
Aoch immer sei das Handwerk die große Schule für
die Ausbildung des Nachwuchses der deutschen ge-
werblichen Wirtschaft. Das Handwerk konnt-e in den
letzten Iahren jährlich zwischen 50000 und 100000
hpchmertig ausgebildete Gesellen als Facharbeiter an
die Industrie und andere Gruppen der Wirtschaft ab-
geben. Die Ausbildungskapazität des Handwerks sei
lheute jedoch noch keineswegs voll ausgenutzt, so daß
ohne Schädigung der Güte der Ausbildung unter der
Voraussetzung gleichbleibender wirtschaftlicher Ver-
khaltnisse etwa die doppelte Anzahl von Facharbeiters
traften hierdurch mobilisiert werden könne. "

,,Schlesienzs Handwerk«

« Ein finniefltifl rettet Existenzen
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Wir-sind Handwerker, nicht« wahr, und halten nicht
viel von allem Vapierskram Wenn z. B. so ein ellen-
langer Fragebogen ins Haus« kommt- oder lange Briefe
zu beantworten sind, da kriegen wir schon ein-e Wutl
Und weil wir die ganz-e Schreiberei so satt haben,
halten wir’s auch so gerne mit mündlichen Abmachuns
gen. Ein Mann, ein-— Wort unter ehrlichen Leutent
So werd-en kleine und groß-e Bestellungen über die
kompliziertestsen Sachen mündlich abgemacht.

Eine-s Tages ist das Werk getan. Wenn es ans
Zahlen geht, entdecken viele Kunden auf einmal Män-
gel und Vertragswisdrigskseiten DieZahlung-sbedingun-
gen war angeblich auch g—a—n—·z and-ers ver-

einbart. Man weiß Doch, was man· gesagt hat. O, es
war-en sogar Zeugen dabei . . . .« Ein-es Tages endet
dann wie-der -m-al ein monatelanger, zermürbender
Proz-eß mit einem faul-en Kom-promiß. Die Zeugen
wußt-en auf einmal ,,nicht mehr alles sowörtlichC
Kund-e und Handwerker wollten tausend Eide- sauftihre
widersprechenden Aussagen schwören, da konntees ja·
nicht anders enden. Kein-er braucht dabeibiewnßt zu.
lügen. Einfache Anffassungsuntverschiede genügen schon-
Isterst einmal Streit da, dann verkennt sich jede Par-
tei ohnehin immer tiefer »in ihrepersöfnliche Meinung
von der Sache. Ganze Exiftsenziensindan solchen Pro-
zessen schon zugrunde gegangen; - «

Macht schriftliche Verträge! Warum laufen denn
gerade unsere ‚erfolgreich-5ten, fortschrittlichsten Kam-era-
Den immer mit dem- Durchschreibebuch in der- Tasche
herum? Die wissen, warum sie jede geschäftliche Ab-
machung schriftlich festlsegenl Ein einfacher Kopierstift,
zurl rechten Zeit in- Bewegung gesetzt, kann also wirk-
-liich Existenz-en retten! · .

Aber die Stempelsteuer? Hammerschmidt spart-« am
mündlichen Vertrag fünf Mark Urkundensteuer nnd
verliert sechs Wochen später hundert Mark beim Pro-
zeß ’— nebst einem Kund-en.

Ihre Kunden würde-n Ihnen das Mißtrausen ver-
übeln? Lieber Freund, wozu sind Sie Meister, wenn
Sie ihnen dasinicht ausrieden können? Uebrigens wer-
den sich Die Volks-genossen desto schneller daran gewöh-

· nen,. je mehr Handwerk-er schriftliche Abmachungen zur
Selbstverständlichskeit erheben. Auch für— die Steuer-
behörde gewinnt ein Handwerksmeister, Der“ grund-
sätzlich-: alle Abmachungen schriftlich-» trifft,» hundert
Prozent Glaubwürdigskeit.· Und die Ordnung, die man
hatt- Wie der arme Kon dabei ausruhtt "

Ganz- gewiß rettet die Schrift-form allein-nicht vor
Streitigkeiten Auch schriftliche Verträge können ver-
schieden aus-gelegt werden. Dennoch sind sie bei jeder
Auseinandersetzung immer ein fester Grund, auf dem
man stehen kann. Es waren die nebelhaft-en, münd-
lichen Ver-träge, die gewissen Leuten die Meinung ver-
fchafften, mit dem Handwerker könnte jeder machen,
was er will. ‘ - .

Wie, das gibt’s nicht mehr? Schön. Kaufen Sie
sich ein Bies Papier und einen Kopierstift .....

Eabo.

LSImtltionen liandweklnvotrievgInventlmtand
Mit Hilfe der Handwerksrolle hat sich der Reichs-

stand des deutschen Handwerks die Möglichkeit ver-

schafft, genau die Entwicklung der Zahl der Hand-

werksbetriebe im ganzen, in den einzelnen Kammer-
bezirken und in den einzelnen Handwerkszjveigen zu

verfolgen. Am 1. April d. »Is. gab esnach Den Fest-»
stellungen des Beichsstandesin Deutschland 1«,65 Mit-«
lionen Handwerksbetriebe.- « . « ..
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- Bekanntmachungen der Iiandweklnlmmmer zu Breslau.
Jn den Monaten April und Mai 1936 hab-en die

«Meistesrpriifung bestand-en und damit das Recht-» zur
Führung des Titels »Meister« in Verbindung mit
ihrem Handwerk sowie die Befugnis, Lehrlinge anzu-
leiten, erworben:

Selbst Fleischer Friedrich Sczygi·el, Klettens
·dorf; Fleischer Alsred Winkl-er, Breslau; Klempner
«Martin Kaudelka, Breslau; Bäcker Alsred Dorenz,
·Br«eslau; Bäcker Walter Karg-e, Breslauz Steinsetzer
Di«pl.-Jng. Karl Janelzki, Breslau; selbst. Tischler
Franz Hoffmann, Brseslau; selbst. Schuhmacher Otto
·R-eugebau·er, BreslausZimpeh selbst. Schuhmacher
·Wil·helm Preibfch- Breslau; selbst. Schuhmacher Wal-
ter -Ruskowiak, Breslau-Neukirch; Schuhmacher 61115
-Palatzke, Breslau;« Schuhmacher Richard Mücke,
-S-chottwitz; selbst. Fleisch-er Felix Buchwald, Klein
«Masselwitz; Stukkateur Hans Müller, Breslau; Stub-
.kat-eur Richard Pölkel, Breslau; Schmied Paul Junke,
BreslausCosel: Feinmechaniker Georg Harras, Bres-
1911; Schuhmacher Wilhelm Grieger, Br-;eslau Schuh-
macher Alwin Poth 61161911; Schuhmacher Karl
ReichertBreslau;· Schuhmacher Fritz Stober, Bres-
lau-Dtsch.sLissa selbst. Schneider Richard Lahda,
Breslau; Schneider Georg Stricker, Vreslauz Schnei-
derBernhard Thamm; Tschechnitz Tischler Erich"Jende,
5191115; Tischler Josef Pr·eiß, Breslauz Tischler Walter
Rosenblatt, Brzeslau selbst. Schneider Richard Lobe,
··Breslau; Fleischer Giinter Belie, Breslau; Feinwurst-
macher Friedrich Sonder, Breslszau Schlosser Ludwig
Rowacki, B-;eslau Bäcker Otto Ritter BreslausRos
senthal; Obermälzer Alfons 611911, Breslau; Elektro-
montseur Willi Jackifch- Breslzau Bausiihrer Hans
Uhsse, Breslau; Hochbautechniker GustavViertel, Bres-
lau; selbst. Buchdrucker Oswald Bärhol,d BrIes911;
Tischler Fritz Fid-,elack. Kottwitz; Tischler. Arthur
Schlagner, Breslau; Tischler Bruno Tscbesch Breslau;
Maler Wolfgang Hansen, Bresl-;au Wäscheschneiderin
schneider Gustav Klinner, Breslau; Wäscheschneiderin
ergard Wittwer, Breslau; Wäscheschneiderin Luzie
Welz, Breslau; Bäcker Walter Pavel, Gr.-Mochbern;
Tischler Georg Schmidt, Schalkau; selbst. Maler Franz
Restroy, Rothsiirben; Damenschneiderin Bertha
Scholzeh geb. Thamm, Br«;eslau Schmied Michael
Schebilla, Wangern. «

Kreis Brieg Bezirk Breslam
Selbst. Maler Bernhard Kleinert, Brieg; selbstMai-
Ier Julius Opitz, Brieg; Maler Erwin Krikus,» 61119;
selbst. Maler Rudolf 6150551,. Brieg; Bäcker Franz
Lsorzack, Jägerndorf; Krastfahrzeughandwerker Gustav
Rücken Brieg; selbst. Schuhmacher Richard Heiden-
Isreich, Briegs;--· selbst- Ofensetzer Friedrich Meist-in, Lö-
wen; Bäcker Georg Brockel, Gr. Jenkwitz.

Kreis Frankensteim
Schmied Arthur Wenzig, Heinrichswalde; selbst. Flei-
scher Paul Drutschmann, Kamenz; Fleischer Paul
Grosser, Kamenz; Fleischer Hubert Müller, Peterwilzz
selbst. Herrenschneider Heinrich Jung, Peterwitz;
Schneider Paul Buchal, RiedersKunzendorf; Bäcker
Alfred Pseifser, Peterwitz; Schmied Albert Thirok,
Alt Heinrichau; Bäcker Paul Giinther, Münst-e.rberg

Kreis Glatz:
S-.elbst Damenschneiderin Magdalena Just, Wünschels
burg; Bäcker Georg Rentwig, Reudorf; selbst. Bäcker
Oswald Pompe, Tunschendorf; *691Ier Ewald Stehr,
Schlegel; Bäcker Helmut Böhm, Wünschelburg;
* Bäcker August Böhm, Reurode; diBiicker Bernhard
Opitz, Liszeurode Bäcker Georg 6150I5, 911111051; Bäks
ker Adolf Trögner, Eckersdorf, Feldmühle; Bäcker
Max Welzel, Reurodez Fleischer Alfons Fritsch, Bad
Altheide; selbst. Fleischer Erich· OPilz, Gabersdorsz
Fleischer Joseph Schramm Eckersdorfs Fleischer Ewald ·
Stehn Neurodez Stellmacher Alsred 30511, Albendorsz

selbst. Fleischer Bruno Schwarzer, Ludwigsdors; Bau-
schlosser Gerhard Boehm, Glatz; selbst. Maler Konrad
Muschiol, Bad Altheide; selbst. Tisschler Erich Bittner,
Kunzendorf; selbst. Pulkaniseur Rudolf Kail, Glatz;
selbst. Buchdrucker Rudolf Nitsch-ke, Bad Altheide;,
Flseischer Alfred Freundl, Glatz; Kraftfahrzeughand-
werker Josef Pohl, Mittelsteine; Klempner Josef Zen-
ker, Glatz; Bäcker Johannes Bergel, Polpersdorf,
Lind-enhof; selbst. Bäcker Karl Krause, Glatz; Bäcker
Max Riesner, Zaughalss Bäcker Wilhelm Opitz, Ga-
bersdorf; Schuhmacher Paul Kreutner, Ludwigsdorf;
Gerber Franz Scharff- Glatz; Bauunternehmer Franz
Hoffmann, Gellenau; Maurermeister und Zimmerer
Kurt Kaminsky, Glatz; Schlosser Fritz Rösner, Neu-
rode« XGoldschmied Rudolf Fiedler, Glatz.

Kreis Groß-Wartenberg, Bezirk Breslam
S-.elbst Sattler Gottlieb Wieczorek, Reumittelwaldez
Tischler Fritz Moch, Fmäestenberg Tischler Rudolf Moch,
Festenberg; Schmied Friedrich Feister, Schollendorf;
Müller Georg Schulz, Gr. Wartenberg.

" - Kreis Gnhrau, Bezirk Breslam
Maschinenschlosser Richard Tschierfch- Guhrau.

· -· -. Kreis Habelschwerdh
Fleischer Alsons Kolbey Schreckendorf; Maler Walter
Görlitz, Seiten-berg;Stellrnacher Alfons Lux, Grafen-
ort; Stellmacher Alfred Reinhold, Altwaltersdorf;
Schmied Ferdinand Jablonsky, Mittelwalde; selbst.
Schuhmacher Richard Jünger, Bad Landeck; selbst.
Schneider Heinrich Seipel,Neugersdorsz selbst. Schnei-
der Eugen Schneider, Bad Landeck; selbst. Schmied
August Simon,« Altweistritzz selbst. Schmied Georg
319911, Reugersdosrfz Schmied Gerhard3911151516,
Schreckendors; Bäcker Rudolf Kriesten. 9231151Im6159I;
Fleisch-er Paul Gottwald, Wilhelmsthal; Schneider
Franz Stepan, Perlorenwasser, selbst. Schuhmacher
Wilhelm Pangratz, Schreckenddrfz Schuhmacher Max
Schneider, Bad Landeck. «

Die mit einem F bezeichneten Personen erhalten
obhige Rechte erst mit Vollendung des ._.24 Lebens-
1a res.

Breslau« den 29. Oktober 1936.

Die Handwerk-stammen
3. 9146.1 92tacieietn6Ii‚ Syndikus

Sclilestltliemellterlkurle
« Verzeichnis der Lehrgange1936137

Die Lehrgänge konnen nur«bei genügender Beteili-
gulng abgehalten werden. Aenderungen bleiben vorbe-
a ten.

Tageslehrgänge mit vollemTagesunterricht .

Damenschneiderinnen 1.2——-2.27. 2.
Elektroinstallateure 1. 2.—13. 3.
696111 u. Wasserinstallateure 1. 2. -—27. 2.
Herrenschneider 4.1‚-—30. 1.
Klempner II. 1.——30. 1.
Maler II. 1.—13. 2.
Schlosser lI. 1.-———27. 2.
Schuhmacher 4. 1.—-—30. 1.
Tischler 4 1.——13. 2.

591519516: I21511155151991191
Oktober bis März —— Montag und Mittwoch von

18 bis 21 Uhr -
für Damenschneiderinnen,- Gas- und Wasserinstallmi

teure, Klempner, orthopädische Schuhmacher.

Schlosser-Abendlehrgang I1.1..——-l 8. 37
Wanders- und Sonderlehrgänge nach Bedarf und Be-

kanntmachung an den betreffenden Orten
DieLeitung der schlesischen Meisterkiirse zu Breslau l.I

Klosterstraße l9.
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Termine des ltlilesililieii liiiiidiiierln
Damenfchneider

Junung Neustadt OS., 7. 12. 36, 13.30 Uhr, bei
Helsig in Zülz, fiir Bezirk Zülz u. Kl.-Strehlitz.

Müller

Jniiung Breslau, 30. 11. 36, 12i Uhr, in Paschikes
Restaurant, Breslau, Taschenstrasze 20.

,,Schlesiens Handwerk«

 

Frileuriiiiiiiiig Breslau. _
Der Herr fRegierungspräsident hat genehmigt, daß«

die Frifeurgeschäfte am

Freitag, den 25. Dezember 1936 (1. Feiertag)

Sonntag, den 27. Dezember 1936 (3. Feiertag)

in der Zeit von 9—12 Uhr Vormittag geöffnet sein
dürfen und eine Beschäftigung der Gefolgschaftsmit-
glieder erfolgen- Darf. «

Für die Beschäftigung am Sonntag, den 27.'12.
1936 ist in der darauf folgenden Woche den Gesellen
und Lehrlingen die entsprechende Freizeit zu ge« » J
währen.

Ferner mache ich befannt, daß die Bezirksgruppens
verfammlungen im Monat Dezember ausfallen.

Wilhelm Bohn, Obermeister.

iiiiiidwerlnliaiiiinek zu 1111111111.
In Ergänzung unserer-Anordnung über die Errich-

tung der Jnnungen vom 31. Oktober 1934 wurden
folgende Ernennungen bezw. Aintsentbindungen aus-
gesprochen-
Friseurinnunig, Sitz Wittichenam Kis. Hoherstverdm

Mit der vorläufigen Jnnungsfuhrung wurde der «
stellvertretende Obermeister Josef Driemel,
OL., Krs. Hoyerswerda beauftragt. — Der bis-
herige Obermeister M öller, Wittichenau, wurde
seines Amtes entbunden.
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1.7, Jahrgang, Ar. ’18 ·

Friseurinnung, Sitz Volkenhain (Schlses.).

Der bisherige Obermeister Robert Müller-
Volkenhain wurde erneut mit Dem Amt des
Obermeisters betraut.

Mechan:kerinnung Gdrlitz.

Obermeister Willi S cholz, Görlitz, Hospitalstr
Der bisherige Obpermeister Erich Seidel, Gär-
litz, wurde von seinem Amte entbunden.

Bildhauer- und Steinmetzinnuiig, Sitz Löwenberg.

Der bisherige stellvertretende Obermeister Paul
Ver ger , Löwienb-erg, Promienade 26, wurde zum.
Obermeister ernannt.

Weiter wurde in Abänderung unserer Anordnung
vom 31 Oktober 1934 über die Errichtung der Summ-
gen folgende innungsbezirkiiche Aenderung gemäszT
§§ l1, 51, 56 und 97 Der 1. Handwerksverordnung vom
15. Juni 1984 durchgeführt:

Tapezierers und Sattlerinnung, Sitz Liiben.

Aus dem bisherigen Jnnungsbezirk (Kreise Panz-
lau, Goldberg, Sauer, 21egn113, Lüben) scheiden
die Kreise Vunzlau und Goldberg mit Wirkung
vom 1. Oktober 1936 aus.

Unter Entbindung des bisherigen Obermeisters
Otto Groß-, Lüben, von seinem Amte wurde der
stellvertretende Obermeister Gustav M arx, 21eg-
nitz, mit der vorläufigen Führung der für die
Kreise Liegnitz, Sauer, Lüben verbleibenden Jn-
nung beauftragt, welche die Bezeichnung: Tape-
zierer- 1111D Sattlerinnung, Sitz Liegnitz.« trägt-
Für die Kreise Vunzlau und Goldbwergwurde mit
Wirkung vom 1. Oktober 1936 ab die Tapeziereiws
und Sattlerinnung, Sitz Hahn-au. Kis. Goldberg,
errichtet. Der Sattlermeister Ewald Dann-
häuser, Haynau, wurde zum Obermeister Der
vorgenannten Innung ernannt.

Liegnitz, den 17.. November 1936.

Handwerkskammer für den Regierungsbezirk Liegiiitz.
Garbe, Präsident. Burkert, 1. Syndikus

Der Bezug von,»Sc«hlesieiis Handwerk« - - ,

kann mit jedem Tag beginnen.

Bestellungen nehmen alle Postanftalten
entgegen. Der Bezugspreisbeträgt monat-
lich 25 Pfg, +6 Pfg. Zustellgeld und

wird vom Briefträger eingezogen
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